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Begründung 
Der Vorhabenträger möchte die Effizienz des Solarparks im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ durch Befestigung einer weiteren Reihe 
Solarmodule an den bestehenden Modultischen steigern und hat beantragt, den seit 
18.09.2012 rechtskräftigen Bebauungsplan textlich zu ändern, um dieses Vorhaben zu er-
möglichen. 
Die Stadtvertretung hat am 25.09.2025 mehrheitlich den Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ (Stand Januar 2024) gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung bestimmt (vgl. DS-25/0071). Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 
27.10.2025 bis zum 01.12.2025, ebenso hatten die von der Planung berührten Behörden, 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden Gelegenheit zur Stellung-
nahme. 
Aus der Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Amt für Bau, Natur und 
Denkmalschutz, Sachgebiet Bauplanung, ergab sich, dass der Entwurf insofern zu ändern 
ist, als dass er in einen textlichen Teil und eine Begründung zu unterteilen ist und die öffent-
liche Auslegung sowie die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden, sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden zu wiederholen sind. 
Die Übernahme der Kosten für die Planungsleistungen erfolgt durch den Vorhabenträger. 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die während der öffentlichen Auslegung des 1. Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. B-27 

„Photovoltaikanlage Heideweg" (Stand Januar 2024) abgegebenen Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Stadtvertretung mit folgen-
dem Ergebnis geprüft: berücksichtigt/teilweise berücksichtigt/nicht berücksichtigt werden 
die Hinweise gemäß den Ausführungen in der Anlage 4 zur Drucksache. 

2. Der 2. Entwurf (Textteil und Begründung) für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg" am Heideweg, südlich der Belliner Straße, gelegen 
auf den Flurstücken 316/13 tlw. 316/14 bis 316/26, 316/28 tlw., 318/1 tlw., 319/1 tlw., 
322/2 bis 322/13 und 322/14 tlw., Flur 2, Gemarkung Ueckermünde, wird in der vorliegen-
den Fassung gebilligt. 

3. Der Textteil und die Begründung des 2. Entwurfs der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“, der Artenschutzfachbeitrag und der Inhalt der 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung werden auf die Dauer eines Monats im In-
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ternet und über das Bau- und Planungsportal M-V1 veröffentlicht und zusätzlich öffentlich 
ausgelegt. Die genannte Veränderung berührt nicht die Grundzüge der Planung. Die 
sonstigen Festsetzungen des wirksamen Bebauungsplanes sind vom Verfahren der 1. 
Änderung ausgeschlossen und bleiben unberührt. Das Planverfahren zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ wird im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Die geplanten Änderungen unterlie-
gen nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Es liegen kei-
ne Anhaltspunkte dafür vor, dass durch die Änderung eine Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele und des Schutzzweckes der Natura-2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes entsteht. Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der 
Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Un-
fällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Störfallbetrieb) zu beach-
ten sind. 

4. Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird gemäß § 13 
Absatz 2 Nummer 3 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener 
Frist gegeben. Bei der Beteiligung ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a BauGB abgesehen 
wird. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

5. Der Beschluss ist nach § 2 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 13 Absatz 3 BauGB ortsüblich be-
kanntzumachen mit dem Hinweis darauf, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können und dass verspätet abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt 
bleiben können. 

 
 
Bemerkung:  
Aufgrund des § 24 Absatz 1 Kommunalverfassung waren keine Mitglieder der Stadtvertre-
tung tätig, die dem Mitwirkungsverbot unterlagen. 
 
Folgende Mitglieder der Stadtvertretung waren von der Beratung und Abstimmung ausge-
schlossen: 
 
1 Das Bau- und Planungsportal M-V ist das Landesportal im Sinne des § 4a Absatz 4 
BauGB, erreichbar unter https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
- 
 
Anlage/n 
1 - B-Plan Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg", 2. Entwurf (Text und Begründung) der 
1. Änderung des Bebauungsplanes (öffentlich) 

 
2 - B-Plan Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg", 1. Änderung, Artenschutzfachbeitrag 
(AFB) vom 07.04.2026 (öffentlich) 

 
3 - B-Plan Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg", Kopie des rechtskräftigen Bebauungs-
planes (öffentlich) 

 
4 - B-Plan Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg", 1. Änderung, Abwägungsunterlagen 
(Liste und Tabelle) (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 

https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene
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Teil I – Textbebauungsplan 

 

1. Präambel  

Aufgrund von § 1 Abs. 3 und § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 
BauGB (vereinfachtes Verfahren) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) sowie § 86 der 
Landesbauordnung (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 
(GVOBl. M-V S. 344) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 2025 
(GVOBl. M-V, S. 130) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt See-
bad Ueckermünde ____________ folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ erlassen: 

 

2. Allgemeines 

Mit Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heide-
weg“ in Form eines Textbebauungsplanes bleiben in dessen Geltungsbereich, mit Ausnahme 
der geänderten Festsetzung zu den Abständen der Modulreihen, die übrigen Festsetzungen 
und Bestimmungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes bestehen. 

Da zeichnerische Festsetzungen unberührt bleiben, kann der Plan in Form eines Textbebau-
ungsplans erstellt werden. Dieser erfordert keine Planzeichnung, da die Änderung durch Text 
hinreichend konkret dargelegt werden kann. Insofern ist auch ein vereinfachtes Verfahren aus-
reichend (siehe auch Pkt. 10). 

Die Satzung des Bebauungsplanes B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ ist mit Ablauf des 
18.09.2012 rechtswirksam geworden. 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand der Stadt Seebad Ueckermünde. Nördlich des 
Plangebiets verläuft die Belliner Straße, durch den Geltungsbereich verläuft der Heideweg. 
Östlich folgt eine Tankstelle und der Kreisverkehr von der Belliner Straße, der Ziegeleistraße 
und der Berndshofer Landstraße. 

Der räumliche Geltungsbereich ist identisch mit dem Geltungsbereich des zu ändernden Be-
bauungsplans.  

Der Geltungsbereich ist wie folgt begrenzt: 

• Im Norden durch Wohngrundstücke, Wald und die Belliner Straße, 

• Im Osten durch eine Tischlerei und Hecken, 

• Im Süden durch eine Wiese und Kleingartenanlage, 

• Im Westen durch Wohngrundstücke. 
 

Der Geltungsbereich umfasst nach Angaben des zu ändernden Bebauungsplans 93.600 m². 
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4. Textliche Festsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. B-27 „Photovol-
taikanlage Heideweg“  

Die textliche Festsetzung des Bebauungsplans Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ von 
September 2012:   

 

1.4.5 Der Abstand zwischen den Modulreihen hat mindestens 5 m zu betragen. 

 

5. Textliche Festsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. B-27 „Photovol-
taikanlage Heideweg“  

Die textliche Festsetzung (TF) der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. B-27 „Photovoltaik-
anlage Heideweg“ 1.4.5 „der Abstand zwischen den Modulreihen hat mindestens 5 m zu be-
tragen.“ wird ersatzlos gestrichen und entfällt. 

Die Änderung betrifft lediglich den Abstand zwischen den Modulreihen. Alle anderen Festset-
zungen und Vorgaben des Bebauungsplans B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ in der Fas-
sung von September 2012 bleiben unberührt und behalten weiterhin ihre Gültigkeit.  

 

6. Rechtsgrundlagen  

Die Rechtsgrundlagen zum Verfahren und zum Plan dieser Änderung sind: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 348) 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V, S. 130) 

Da die Änderung in Form eines Textbebauungsplanes erstellt wird, bedarf es keiner weiteren 
Rechtsgrundlagen. 

 

7. Verfahrensvermerke  

1. Die Stadtvertretung hat am 30.06.2022 den Aufstellungsbeschluss über die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ gefasst. Gleichzeitig 
wurde beschlossen, das Verfahren nach § 13 BauGB vereinfacht ohne Umweltprüfung 
durchzuführen.  

Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 19.08.2022 ortsüblich durch 
Veröffentlichung auf der Internetseite www.ueckermuende.de/bauleitplanung und im Amt-
lichen Mitteilungsblatt „Ueckermünder Stadtreporter“ erfolgt.  

 

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
i. V. m. § 3 Raumordnungsgesetz (ROG) beteiligt worden.  

 

3. Die Stadtvertretung hat am 25.09.2025 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ (Stand Januar 2024) gebilligt und zur öffent-
lichen Auslegung bestimmt. 

http://www.ueckermuende.de/bauleitplanung
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Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist am 17.10.2025 ortsüblich durch Ver-
öffentlichung auf der Internetseite www.ueckermuende.de/bauleitplanung und im Amtli-
chen Bekanntmachungsblatt „Ueckermünder Stadtreporter“ erfolgt.  

 

4. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heide-
weg“ hat in der Zeit vom 27.10.2025 bis zum 01.12.2025 nach § 3 Abs. 2 BauGB im Inter-
net unter www.ueckermuende.de/bauleitplanung und im Bau- und Planungsportal M-V un-
ter www.bauportal-mv.de zur Verfügung gestanden. 

Zusätzlich und parallel lagen die Unterlagen während der Öffnungszeiten im Bauamt der 
Stadt Seebad Ueckermünde öffentlich für jedermann aus.  

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, auf der 
Homepage der Stadt unter www.ueckermuende.de/bauleitplanung sowie im Amtlichen Mit-
teilungsblatt „Ueckermünder Stadtreporter“ ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 BauGB über die öffentliche 
Auslegung in Kenntnis gesetzt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

 

 

 

Ueckermünde, ……………..    Bürgermeister 

 

 

5. Die Beteiligung musste wiederholt werden. Die Stadtvertretung hat am ____________ den 
2. Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ 
(Stand: April 2026) gebilligt und zur öffentlichen 2. Auslegung bestimmt. 

 

6. Der 2. Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Hei-
deweg“ (Stand: April 2026)  hat in der Zeit vom ____________ bis zum ____________ 
nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet unter www.ueckermuende.de/bauleitplanung und im 
Bau- und Planungsportal M-V unter www.bauportal-mv.de zur Verfügung gestanden. 

Zusätzlich und parallel lagen die Unterlagen während der Öffnungszeiten im Bauamt der 
Stadt Seebad Ueckermünde öffentlich für jedermann aus.  

 

Die öffentliche 2. Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, auf 
der Homepage des Amtes unter www.ueckermuende.de/bauleitplanung sowie im Amtli-
chen Mitteilungsblatt „Ueckermünder Stadtreporter“ ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 BauGB über die öffentliche 
Auslegung in Kenntnis gesetzt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

 

http://www.ueckermuende.de/bauleitplanung
http://www.ueckermuende.de/bauleitplanung
http://www.bauportal-mv.de/
http://www.ueckermuende.de/bauleitplanung
http://www.ueckermuende.de/bauleitplanung
http://www.bauportal-mv.de/
http://www.ueckermuende.de/bauleitplanung
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Ueckermünde, ……………..    Bürgermeister 

 

 

8. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am ____________ geprüft. Das Ergebnis ist mitge-
teilt worden. 

 

9. Die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage 
Heideweg“ in Form eines Textbebauungsplanes wurde am ____________ von der Stadt-
vertretung der Stadt Seebad Ueckermünde als Satzung beschlossen.  

 

10. Die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage 
Heideweg“ wird hiermit ausgefertigt. 

 

 

 

Ueckermünde, ……………..    Bürgermeister 

 

 

11. Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses sowie die Stelle, bei der die Satzung auf 
Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ____________ ortsüblich im „Ueckermünder Stadt-
reporter“ sowie auf der Homepage des Amtes unter www.ueckermuende.de/bauleitpla-
nung bekannt gemacht worden. 

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214f 
BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V hinge-
wiesen worden. 

 

Die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage 
Heideweg“ ist mit Ablauf des ____________ in Kraft getreten. 

 

 

 

Ueckermünde, ……………..    Bürgermeister 

  

http://www.ueckermuende.de/bauleitplanung
http://www.ueckermuende.de/bauleitplanung
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Teil II – Begründung  

 

1. Anlass und Ziel 

Der Bebauungsplan Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ ist mit Ablauf des 18.09.2012 
rechtswirksam geworden. Dieser schaffte die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Er-
richtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage. Der Plan sieht einen eher großen Abstand zwi-
schen den Solarmodulen vor. 

Die SUNFARMING GmbH hat Pläne zur Effizienzsteigerung des Solarparks. Dies umfasst die 
Nachverdichtung, wobei an die vorhandenen Solarmodulreihen eine weitere Reihe Solarpa-
neele befestigt werden soll. Teilweise werden Solarmodulreihen neu errichtet. Die Nachver-
dichtung ist wegen Festsetzungen des ursprünglichen Plans zu Abständen der Modulreihen 
bzw. der Breite der Zwischenmodulflächen nicht umsetzbar. Zur Herstellung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Nachverdichtung wird die erste Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. B-27 durchgeführt. 

 

2. Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage 
Heideweg“ ist mit dem ursprünglichen Geltungsbereich identisch. Der Geltungsbereich um-
fasst eine Fläche von 93.600 m². Ein Sonstiges Sondergebiet mit der besonderen Zweckbe-
stimmung „Photovoltaikanlage“ wurde auf einer Fläche von rund 86.500 m² festgesetzt. Allge-
mein zulässig sind Modultische mit Solarmodulen, für den Betrieb der Anlage notwendige Ne-
benanlagen, Zufahrten, Wege und Wartungsflächen sowie Einfriedungen bis 2,50 m Höhe 
über dem geplanten Gelände. 

Für dieses Sondergebiet ist eine GRZ von 0,2 festgesetzt, wobei eine textliche Festsetzung 
die Überschreitung durch Grundflächen von Solarmodulen bis zu einer Grundflächenzahl von 
0,8 erlaubt, „wenn dadurch der Versiegelungsgrad des Bodens im Sonstigen Sondergebiet 
Photovoltaik 20 % nicht übersteigt.“ Daher ist es zulässig, dass 80 % der Fläche des Sonstigen 
Sondergebiets durch Solarmodule überschirmt sind, wenn dabei nur 20 % der Fläche des 
Sonstigen Sondergebiets versiegelt sind.  

Es wurde ein vom Bauordnungsrecht abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsflächen von 
2,50 m festgesetzt. Abstandsflächenregelungen im Sinne der Landesbauordnung sind nicht 
auf die baulichen Anlagen des Sonstigen Sondergebietes anzuwenden. Die festgesetzte Ab-
standsfläche von 2,50 m betrifft nur Gebäude bzw. Anlagen mit gebäudegleicher Wirkung, 
typischerweise zur Grundstücksgrenze. Für Reihenabstände der Solarmodule innerhalb einer 
Photovoltaikanlage gelten die Abstandsflächen nicht.  

Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft wird im 
Ursprungsbebauungsplan unter Punkt 1.4 Nr. 5 festgesetzt, dass der Abstand zwischen den 
Modulreihen mindestens 5 m zu betragen hat. 

Weiterhin wurde eine bestehende Verkehrsfläche, bestehende Flächen für Wald und Grünflä-
chen festgesetzt. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft umfassen 16.690 m². 
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Auf der Maßnahmenfläche M1 entlang der nördlichen Plangebietsgrenze der östlichen Teilflä-
che wurde Trockenrasen entwickelt und Zauneidechsen-Quartiere angelegt.  

Die Maßnahme M2, die 5 m breite einreihige Strauchpflanzung, konnte aus Platzmangel nicht 
an der ursprünglich vorgesehenen Stelle im Norden des westlichen Teils des Plangebietes 
umgesetzt werden.  

Die Maßnahmenfläche M3 in Form einer Hecke im Norden des östlichen Teils des Plangebie-
tes wurde umgesetzt. 

Im Zusammenhang mit der Erstellung einer Ausführungsplanung für die Maßnahmen M1 bis 
M3 wurde die Strauchpflanzung M2 in Abstimmung mit allen Beteiligten (Stadt, untere Natur-
schutzbehörde (uNB), e.dis und Bauherr) im Bereich der Freileitung östlich des Heidewegs 
vorgesehen. Die Planunterlagen wurden mit Schreiben vom 22.10.2014 von der uNB bestätigt. 
Am 03.12.2014 wurden die Maßnahmen von der uNB abgenommen.  

Eine erneute Bestätigung der Kompensationsmaßnahmen durch die uNB erfolgte am 
29.04.2025. Die uNB des LK VG teilt in einer E-Mail am 12.05.2025 an den Vorhabenträger 
und die Stadt Ueckermünde mit, dass die Pflanzungen der Maßnahmen M1 und M2 erfüllt 
sind. Die Pflanzungen der Maßnahme M3 innerhalb der eingezäunten Fläche sind ebenfalls 
erfüllt. Die Maßnahmen außerhalb des Zaunes auf dem Flurstück des Vorhabenträgers wer-
den bis zur Satzung geklärt.  

 

Nachfolgend wird hier die zeichnerische Klarstellung zu der geänderten Maßnahmenfläche 

M2 dargestellt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 1: Konfliktkarte, Quelle: Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 03/2026, 
mit Einzeichnung (schwarze Umrandung) der Detailzeichnung in Abbildung 2   
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Abbildung 7: Umsetzung der Ersatzmaßnahme M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 4: Detailzeichnung der Ersatzmaßnahme M2                 mit Darstellung der Konfliktkarte aus dem  

Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 03/ 2026 
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3. Verfahren 

Die 1. Änderung des B-Plans Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ betrifft lediglich die text-
liche Festsetzung 1.4.5 zum Abstand zwischen den Modulreihen. Art und Maß der baulichen 
Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen, die Erschließung sowie sonstige wesentliche 
planungsrechtliche Rahmenbedingungen bleiben unverändert. 

Eine Änderung oder Ergänzung der Planzeichnung ist nicht erforderlich, da die geänderten 
Festsetzungen inhaltlich eindeutig und hinreichend bestimmt in Textform geregelt werden kön-
nen. 

Für die Änderung wird das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB gewählt. Die Bedingun-
gen zur Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 1 BauGB liegen vor. Auf-
grund des § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. § 4c 
BauGB ist nicht anzuwenden.  

Im bisherigen Verfahren wurde ein Entwurf der Begründung zur Änderung des Bebauungs-
plans öffentlich ausgelegt und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur 
Stellungnahme vorgelegt. 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurde darauf hingewiesen, dass den Beteiligungsunter-
lagen kein eigenständiger Entwurf des Bauleitplans in Form eines veröffentlichungsreifen 
Textbebauungsplans beigefügt war. Das förmliche Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB setzt jedoch die Auslegung bzw. Übersendung eines vollständigen 
Planentwurfs einschließlich der textlichen Festsetzungen voraus.  

Zudem wurde angemerkt, dass die beabsichtigten Änderungen der textlichen Festsetzungen 
nicht in Form eindeutiger Änderungsbefehle oder einer synoptischen Gegenüberstellung dar-
gestellt waren. 

Zur Gewährleistung der Normenklarheit und zur Vermeidung eines beachtlichen Verfahrens-
fehlers im Sinne des § 214 Abs. 1 BauGB wird nunmehr ein vollständiger Entwurf der Ände-
rungssatzung mit eindeutig formulierten textlichen Festsetzungen vorgelegt.  

Der Verfahrensschritt der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Be-
hördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird daher wiederholt. Es ist keine inhaltliche 
Neuplanung, sondern eine verfahrensrechtliche Korrektur.  

 

Verfahrensschritte Datum 

Aufstellungsbeschluss der 1. Änderung  30.06.2022 

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss 19.08.2022 

Landesplanerische Stellungnahme 28.10.2025 

Billigung Entwurf, Beschluss über die öffentliche  
Auslegung und TÖB-Beteiligung 25.09.2025 

Bekanntmachung der Auslegung  17.10.2025 

Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 27.10.2025 – 01.12.2025 

Behördenbeteiligung, Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange 14.10.2025 – 01.12.2025 

Beteiligung der Nachbargemeinden 14.10.2025 – 01.12.2025 

Billigung 2. Entwurf, Beschluss über die öffentliche  
2. Auslegung und TÖB-Beteiligung  
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Bekanntmachung der 2. Auslegung   

2. Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB  

Behördenbeteiligung, 2. Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange  

Beteiligung der Nachbargemeinden  

Abwägungsbeschluss  

Satzungsbeschluss  

Bekanntmachung der Satzung/ Rechtskraft  

 

 

4. Ziele übergeordneter Planungen 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne der Städte/ Gemeinden den übergeordneten 
Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Gleichzeitig 
sind, gemäß § 4 Abs. 1 ROG, die Grundsätze der Raumordnung bei raumbedeutsamen Pla-
nungen in Abwägungsentscheidungen zu berücksichtigen. Neben allgemeinen Vorgaben aus 
dem Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung insbesondere die im Landesentwicklungsprogramm und den Regionalen Raumentwick-
lungsprogrammen enthaltenen Ziele und Grundsätze zu beachten. Für Ueckermünde sind das 
das Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V, GVOBl. M-V 2016, 322) aus dem Jahr 
2016 und das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP, GVOBl. M-V 
2010, 453) in der Fassung der 2. Änderung aus dem Jahr 2023.  

Folgende Ziele (Z) und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung werden bei der 
vorliegenden Planung aufgrund ihrer Relevanz berücksichtigt: 

Landesentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 

Kap. 5.3 – Energien 

(1) Gewährleistung sicherer, preiswerter und umweltverträglicher Energieversorgung 

 Deutliche Zunahme des Anteils erneuerbarer Energien (EE) 

(2) Reduktion der Treibhausgasemissionen durch Ausbau von EE 

Anwendung rechtlicher Ausnahmeregelungen bei erheblicher Beeinträchtigung natur-
schutzfachlicher Belange (Z) 

(3) Vor-Ort-Realisierung von Wertschöpfung durch EE 

(4) Ermöglichung wirtschaftlicher Teilhabe und Bezug von lokal erzeugter Energie 

(9) Effiziente und flächensparende Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen 

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2010 in der Fassung der 2. Änderung 
2023 

Kap. 6.5 – Energie 

(8)  Vorrangige Errichtung von Solaranlagen auf versiegelten Flächen oder Konversions-
flächen. 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes dient der Nachverdichtung eines bereits bestehenden 
Solarparks. Damit findet durch die 1. Änderung keine Nutzungsänderung statt. Erfordernisse 
der Raumordnung ohne bodenrechtlichen Bezug sind nicht durch Bebauungspläne zu regeln 
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und auch nicht regelbar. Bedeutsam ist, dass Freiflächenphotovoltaik flächensparend und ef-
fizient errichtet werden soll. Diesem Grundsatz kommt die Planung in besonderem Maße nach. 

Nach überschlägiger Prüfung steht das Vorhaben keinen Zielen der Raumordnung entgegen. 

Es liegt eine landesplanerische Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landespla-
nung Vorpommern vom 28.10.2025 vor. Aufgrund der lokalen begrenzten Änderung werden 
raumordnerische Belange durch die Planung nicht berührt.  

Flächennutzungsplan 

Die Stadt Seebad Ueckermünde verfügt über einen Flächennutzungsplan, welcher am 
24.01.2020 neu bekannt gemacht wurde und seitdem Rechtswirksamkeit erlangt hat. Dieser 
stellt für das Plangebiet ein Sonstiges Sondergebiet Photovoltaikanlage dar. Dem Entwick-
lungsgebot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird somit entsprochen. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ entwickelt sich 
demnach aus dem Flächennutzungsplan. 

 

 

5. Inhalt der 1. Änderung 

Die Änderung hat den Zweck bestimmte limitierende Faktoren zu Reihenabständen zu strei-
chen. Dies macht den Plan flexibler und effektiver, ohne dabei neue Flächen in Anspruch zu 
nehmen. Darüber hinaus muss die Planung künftig nicht an kurzfristige Bedarfe angepasst 
werden oder läuft Gefahr neue Erkenntnisse oder Innovationen nicht nutzen zu können.  

Insofern entfällt in der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 die textliche Festsetzung 1.4 
Nr. 5, „Der Abstand zwischen den Modulreihen hat mindestens 5m zu betragen.“, komplett. 

Dadurch wird der Plan ebenfalls besser verständlich, weil Abstandsflächenregelungen im 
Sinne der Landesbauordnung nicht auf die baulichen Anlagen des Sonstigen Sondergebietes 
anzuwenden sind. Weiterhin sind sie irrelevant für den Abstand zu Grundstücksgrenzen, weil 
die im B-Plan Nr. B-27 festgesetzten Baugrenzen in einem Abstand von mindestens 3 Metern 
zu den Grundstücksgrenzen verlaufen. Durch die Streichung der Festsetzung 1.4 Nr. 5, ändert 
sich innerhalb des Plangebietes die überschirmte Fläche. Aus diesem Grund wurde zur 1. Än-
derung des Bebauungsplanes ein AFB (siehe Anhang) erarbeitet. Aufgrund der Ergebnisse 
des AFB werden folgende Vermeidungsmaßnahmen ebenfalls Teil der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes. 

V1: Baufeldfreimachungen und Fällungen sind zwischen dem 01. Oktober und dem 01. März 
durchzuführen. 

V2:  Die Modulrand- und Zwischenflächen dürfen nur außerhalb des Zeitraumes vom 01. 
März bis zum 01. August mit Balkenmähern, unter Beseitigung des Mahdgutes gemäht 
werden. Die Schnitthöhe darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen des Aufwuchses 
ist nicht zulässig. Auf Düngung, Pestizid und Herbizideinsatz ist zu verzichten. Alternativ 
ist eine Schafbeweidung möglich. 

V3:  Da der Baumpieper ein Bodenbrüter ist, sind jegliche Arbeiten während der Brutzeit um 
das Feldgehölz verboten. 

V4:  Das Siedlungsgehölz im Südwesten ist zu erhalten. 
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6. Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich 

Die 1. Änderung des B-Plans Nr. B-27 betrifft lediglich den Abstand von Modulreihen. Die 
1. Änderung bereitet damit keine Vorhaben vor, die eine Erhöhung des Eingriffs erzeugen. Die 
Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung des zu ändernden Plans wird daher nicht berührt, eine sepa-
rate Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung für die 1. Änderung ist nicht notwendig. 

Die Planung bewegt sich im Bereich der festgesetzten GRZ und der zulässigen Versiegelun-
gen. 

 

7. Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange 

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt kann entstehen, wenn die geplanten Vorhaben bzw. ihre 
unmittelbaren bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkungen und der Lebensbereich der 
durch Aufnahme in den Anhang der FFH-Richtlinie streng geschützten Pflanzen- und Tierarten 
sich überschneiden. 

Mit der 1. Änderung wird die Zahl überbaubarer Fläche nicht erhöht. Die Planung bewegt sich 
im Bereich der festgesetzten GRZ und der zulässigen Versiegelungen. Die überbaubare Flä-
che vergrößert sich nicht. Die festgestellten Arten werden durch die 1. Änderung nicht beein-
trächtigt. Damit werden im Vergleich zum B-Plan Nr. B-27 keine weiteren Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten in Anspruch genommen, beschädigt oder zerstört. 

Die anlagenbedingten Wirkungen, die aus der Erzeugung von Strom aus solarer Energie mit 
Hilfe der Solarmodule resultieren, sind nicht geeignet, um einen artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestand zu erfüllen. 

Die artenschutzrechtlichen Aspekte wurden in einem Artenschutzfachbeitrag erarbeitet 
und Vermeidungsmaßnahmen ergänzt (siehe Anlage sowie hier im Punkt 12 des Textbe-
bauungsplanes.) 

 

8. Denkmalschutz  

Es ist ein mit der Farbe „Blau“ gekennzeichnetes Bodendenkmal/ Fundplatz im Vorhabenbe-
reich bekannt (Gemarkung Ueckermünde, Fundplatz 13). Dies ist im Ursprungsplan einge-
zeichnet und in der Begründung von 2012 unter Pkt. 2.4. erwähnt.  

 

9. Blendung 

Das Thema Blendung wird in der Begründung von 2012 unter 3.6 Immissionen behandelt und 
hier ergänzt.  

Ungewollte Reflexionen können den Wirkungsgrad von PV-Modulen erheblich mindern. Jede 
unkontrollierte Reflexion bzw. jeder ungenutzte Sonneneinfall reduziert merklich die Perfor-
mance und schlussendlich den Ertrag. Somit liegt es im wesentlichen Interesse der Hersteller 
und Anwender von PV-Modulen, diese Reflexionen im höchsten Grade zu vermeiden und auf 
ein tolerierbares Maß, im Sinne eines immissionsarmen und trotzdem wirtschaftlichen Auf-
baus, zu senken. Der Stand der Technik hat sich dazu in den letzten Jahren enorm verbessert. 

Durch die Texturierung erhalten die PV-Module eine „grobe“ Oberflächenstruktur, die es er-
möglicht, dass mehr Photonen genutzt werden können. In Kombination mit anderen spezifi-
schen Produkteigenschaften und Installationsmethoden können die Reflexionsverluste insge-
samt auf unter 1 % senken.  

Da es bei den vorgesehenen Wafern unabdingbar zu unvermeidbaren, aber sehr geringen 
Reflexionsverlusten kommt, wird in jede Solarzelle eine Antireflexionsschicht eingebaut, um 
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die Verluste weiterführend möglichst klein zu halten. Diese Antireflexionsschichten werden di-
rekt auf die Wafer aufgebracht. Dabei werden die Reflexionsverluste beim Wafer allein von 
40 % auf rund 5 % vermindert. 

Die flache Ausrichtung der Module in Bezug auf die Geländeoberkante reduziert ebenfalls eine 
Reflexion über den Abstrahlwinkel erheblich und somit kann eine unzumutbare Leuchtdichte 
für den Betrachter ausgeschlossen werden.  

Es ist in der Summe der ergriffenen Maßnahmen, der eingesetzten Technik, des hohen Ent-
wicklungsgrades und der exponierten Lage davon auszugehen, dass eine erhebliche und so-
mit störende Blendwirkung ausgeschlossen werden kann (keine signifikante Sonnenblendung 
durch die PV-Anlage). Es wird gewährleistet, dass von der PV-Anlage insgesamt keine Blend-
wirkung ausgeht, auch in den jahreszeitabhängigen Morgen- und Abendstunden, da natürlich 
auch zu diesen Jahres- und Tageszeiten die Antireflektion immer wirksam ist. 

Sollten im Einzelfall weitere Maßnahmen im Betrieb notwendig werden, können zusätzlich 
Anti-Reflextionsfolien einfach aufgebracht werden.  

 

10. Löschwasserversorgung  

Laut Aussage der Brandschutzdienststelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist die 
Löschwasserversorgung für den Bebauungsplan als gesichert anzusehen, sofern innerhalb 
eines 300m-Radius eine Löschwasserentnahmestelle mit einer Leistungsfähigkeit von 48 m³/h 
über 2 Stunden vorhanden ist.  

In der Auskunft zur Löschwasserbereitstellung des Wasser- und Abwasser-Verbandes   
Ueckermünde über die GKU (Gesellschaft für kommunale Umweltdienste mbH Ostmecklen-
burg-Vorpommern) vom 04.11.2025 wurde mitgeteilt, dass eine Überprüfung der Leistungsfä-
higkeit der installierten Unterflurhydranten/ Überflurhydranten im Bereich ergeben hat, dass 
die Unterflurhydranten/ Überflurhydranten Standort Ueckermünde, Belliner Straße/ Heideweg 
bei alleiniger Inanspruchnahme eine Leistungsfähigkeit von 48 m³/h bzw. 30 m³/h haben. 

Eine weiterhin ausreichende Löschwasserversorgung wird sichergestellt und mit der Feuer-
wehr und der zuständigen Brandschutzdienststelle im weiteren Verfahren abgestimmt.  

Die Zugänglichkeit zum Grundstück wird zu jeder Zeit gewährleistet. Im Bereich der Zufahrten 
wird eine Feuerwehrschließung sichergestellt und mit der Feuerwehr und der zuständigen 
Brandschutzdienststelle abgestimmt.   

Die Notwendigkeit eines Feuerwehrplanes wurde in der Begründung von 2012 unter Pkt. 3.4 
bereits aufgenommen und ist weiterhin für die Objektplanung/ Genehmigungsplanung rele-
vant. 

 

11. Grundwasser, wassergefährdende Stoffe  

Seitens der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden fol-
gende Auflagen und Hinweise zur 1. Änderung des Bebauungsplanes mitgeteilt (die teilweise 
schon in der Begründung von 2012 stehen):  

„Auflagen 

1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich un-
mittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grund-
wassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten 
anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist 
dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

2. Vor Baubeginn ist mit dem zuständigen Wasser- und Bodenverband zu klären, ob sich evtl. 
weitere Rohrleitungen (Gewässer II. Ordnung) auf dem Grundstück befinden.  
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3. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung (Grundwasser-
absenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. 
Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der wasserrechtlichen Erlaubnis. 

4. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) 
in den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen. 

5. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässe-
rungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funk-
tionsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trockengefallen 
sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren. 

6. Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 
Abs. 1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen. 

 

Hinweise 

1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden 
und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. 

2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden. 

3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann über eine ausreichende Sickerstre-
cke von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem 
Grundstück versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss 
der relevante Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen. 

4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so herzurich-
ten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 

5. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle 
einer Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere Was-
serbehörde zu benachrichtigen. 

6. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Maschinen während der Bauphase, sind so herzurich-
ten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Treib- und Schmierstoffe) in den Untergrund 
versickern können. Festgestellte Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen.“ 

 

12. Hinweis zum grenznahen Raum  

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, Anlage 1 
B der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht 
unterworfenen Gebiete – GrenzAV -). Es wird vom Hauptzollamt rein vorsorglich auf das Be-
tretungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG hingewiesen, welches auch wäh-
rend etwaiger Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss. 

Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und -besitzer 
einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten, das 
Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Sätze 2 und 3 ebendort). 
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1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES
Die Firma SUNFARMING GmbH plant am östlichen Ortsrand der Stadt Seebad Ueckermünde 
die Nachverdichtung der bestehenden Photovoltaik-Freiflächenanlage „Photovoltaikanlage 
Heideweg“ zur Effizienzsteigerung. Der Geltungsbereich ändert sich mit Inkrafttreten der 1. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ nicht, es erfolgen le-
diglich geänderte Festsetzungen zu den Modulreihenabständen. Die übrigen Festsetzungen 
und Bestimmungen des rechtskräftigen Bebauungsplans bleiben bestehen.

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) derart auswirkt, dass Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten. Hierfür wird ein Artenschutzfach-
beitrag (AFB) erstellt, welcher das Ziel hat, die durch das Vorhaben entstehenden Beeinträch-
tigungen auf die Tier- und Pflanzenwelt aus artenschutzrechtlicher Sicht zu beurteilen.

Abb. 1: Lage des Untersuchungsraums im Naturraum (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu

beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die besonders geschützten bzw. streng geschützten Arten werden in § 7 Abs. 2 Nr. 13 bzw. 
14 BNatSchG definiert.  
Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 
Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 BNatSchG zulässig ist. 
Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 
des Anhang IV der Flora Fauna Habitat Richtlinie (FFH-RL), der 
Bundesartenschutzverordnung und der europäischen Vogelarten als Verbot gilt und dies nur 
in dem Fall wenn:  
1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen 

vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhöht wird,  
2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter 

Arten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt,  
3. und/oder wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht 
weiterhin erfüllt wird.  

Die in der EG - Handelsverordnung aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung 
ausgeschlossen.  
Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 
FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 
Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 
denen diese anfällig oder geschwächt sind.  
 
3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG  
Der ca. 9,36 ha große Untersuchungsraum der 1. Änderung des B-Plans Nr. 27 befindet sich 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplan Nr. 27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ 
der bereits bestehenden Photovoltaikanlage am östlichen Ortsrand der Stadt Seebad Uecker-
münde. Der Geltungsbereich lässt sich in zwei Teilflächen einteilen, die von dem Heideweg 
voneinander getrennt werden. Die westlich gelegene Teilfläche befindet sich innerhalb einer 
Altlastverdachtsfläche gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB.  
Der Untersuchungsraum ist eingezäunt und von Wohnbebauung, Straßen, Acker-, Gehölz- 
und Waldflächen umgeben. Das Plangebiet ist durch die Immissionen aus o.g. Nutzungen, 
hauptsächlich der bestehenden PV-Anlage und Straßen vorbelastet. Westlich entlang des Hei-
dewegs befindet sich ein Garagenkomplex (s. Bild 01).  
Die Flächen unter den bestehenden PV-Modulen sind mit Extensivgrünland bestellt. Im Be-
reich der Freileitung östlich des Heideweges wurden Sträucher, hauptsächlich der Arten 
Hundsrose (Rosa canina), Schneeball (Viburnium opulus) und Schledorn (Prunus spinosa) 
angepflanzt. Zwischen dieser Anpflanzung und dem Heideweg ist außerdem ein Siedlungsge-
hölz aufgewachsen (s. Bild 01). 
Auf der im Zuge des Bebauungsplans Nr. 27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ angelegten Maß-
nahmenfläche M1 entlang der nördlichen Plangebietsgrenze der östlichen Teilfläche wurde 
Trockenrasen entwickelt und Zauneidechsen-Quartiere angelegt. Alle Grünflächen werden 
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einmal jährlich gemäht, mit anschließendem Abtransport des Mahdgutes. Die Maßnahmenflä-
che in Form einer Hecke im Norden des östlichen Teils des Plangebietes wurde umgesetzt. 
Die Maßnahme M2, also die 5 m breite 1 reihige Strauchpflanzung, konnte aus Platzmangel 
nicht an der ursprünglich vorgesehenen Stelle im Norden des westlichen Teils des Plangebie-
tes realisiert werden. Im Zusammenhang mit der Erstellung einer Ausführungsplanung für die 
Maßnahmen M1 bis M3 wurde die Strauchpflanzung M2 in Abstimmung mit allen Beteiligten 
(Stadt, uNB, e.dis, Bauherr) im Bereich der Freileitung östlich des Heidewegs vorgesehen. Die 
Planunterlagen wurden mit Schreiben vom 22.10.14 von der uNB bestätigt. Am 03.12.14 wur-
den die Maßnahmen von der uNB abgenommen. Eine erneute Bestätigung der Kompensati-
onsmaßnahmen durch die uNB erfolgte am 29.04.25. 
Im Südwesten befindet sich eine Ruderalfläche mit Gehölzen (PWX), die sich fließend bis zur 
Kleingartenanlage anfügt und einen Sichtschutz sowie Transferraum darstellt. Im Südosten 
befinden sich zwei gesetzlich geschützte Biotope gem. § 20 NatSchAG M-V in Form eines 
Feldgehölzes und eine Baumhecke.  
 
Abb. 2: Biotoptypenbestand (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V, 2022; Bestandplan)  

 
 
4. DATENGRUNDLAGEN 

4.1. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum entspricht dem Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 27 „Pho-
tovoltaikanlage Heideweg“. 

4.2. Allgemeine Ausführungen zum methodischen Vorgehen  

Folgende Untersuchungen bilden die Grundlage für den derzeitigen Stand des AFB: 
1. Faunistische Erfassungen erfolgten durch Herrn Raul Schade von April bis September 

2023 (Brutvögel, Amphibien, Reptilien). 
Dazu wurde das Untersuchungsgebiet „in zwei Teilflächen unterteilt, um Beobachtun-
gen kleinörtlich genauer zuordnen zu können und Mehrfachzählungen weitestgehend 
auszuschließen. Die Teilflächen wurden nacheinander visuell beobachtet und akus-
tisch verhört. Beobachtungen wurden vor Ort notiert und später in einer Tabelle proto-
kolliert. Es wurden 8 Begehungen in 4 Monaten (April.-Aug.) mit 14,75 Beobachtungs-
stunden durchgeführt (s. Tab. 1 und 2). Schwerpunkt waren die Monate Mai und Juni, 
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in denen das Brutvogelgeschehen bedeutend ist. Überwiegend wurden die Morgen- 
und Abendstunden zur Beobachtung genutzt, da zu dieser Tageszeit ein Aktivitätsma-
ximum eventuell vorhandenen Arten zu erwarten war, was die mögliche Gefahr des 
Übersehens einer Art minimiert. Die Begehungen wurden meistens bei gutem Wetter 
durchgeführt um optimale Beobachtungsergebnisse zu erhalten. Ausnahme war der 
01.05.2023 mit kaltem und windigem Wetter. Zwei Begehungen erfolgten in Nachtstun-
den, um das eventuelle Vorhandensein von Nachtgreifen und/oder Ziegenmelker zu 
verifizieren. Die Kartierung der Amphibien erfolgte vier Mal in den Morgenstunden oder 
Abendstunden. Begehungen zur Kartierung der Reptilien erfolgten sechs Mal an son-
nigen warmen Tagen mit zu erwartender maximaler Aktivität am frühen Nachmittag. 
Das Untersuchungsgebiet wurde jeweils zwischen den Elementen begangen und die 
Beobachtungen protokolliert. Die Nachtbegehungen zur Avifauna wurden zusätzlich 
genutzt um nach Reptilien und Amphibien mit einem Wärmebildgerät zu suchen. Je-
doch nur von außerhalb des Zauns.“ (s. Kartierbericht R. Schade, 2023). 

Die Erfassungen zu den Brutvögeln, Amphibien und Reptilien erfolgten an folgenden 
Terminen: 

Tabelle 1: Erfassungstermine Brutvögel 

Begehung Datum Uhrzeit (Witterung) 
1. 29.04.2023 4.30 - 7.00 
2. 01.05.2023 19.00 - 20.30 (kalt und windig) 
3. 17.05.2023 22.30 - 0.00 
4. 19.05.2023 19.15 - 21.00 
5. 16.06.2023 19.00 - 21.00 
6. 17.06.2023 22.30 - 0.00 
7. 07.07.2023 20.00 - 22.30 
8. 12.08.2023 6.15 - 7.45 

Tabelle 2: Erfassungstermine Amphibien und Reptilien 

Begehung Datum Amphibien Datum Reptilien 
1. 17.06.2023 15.06.2023 
2. 18.07.2023 08.07.2023 
3. 21.07.2023 23.07.2023 
4. 11.08.2023 31.07.2022 
5. − 29.07.2023 
6. − 12.08.2023 
7. − 14.08.2023 
8. − 01.09.2023 

2. Bei einer Begehung am 24.05.2023 wurde das Gelände besichtigt und allgemein auf
Eignung als potentieller Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die
Bodenflächen und die Gehölze begutachtet um Hinweise auf mögliche Lebensstätten
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von Tierarten aufzufinden. Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen 
(GAIA MV, Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenpor-
tales Umwelt des Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern 
(LINFOS MV). 

5. VORHABENBESCHREIBUNG
Die Planung sieht die Verdichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Gelände
der bestehenden Anlage des Bebauungsplans Nr. 27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ vor.
Insgesamt umfasst das Plangebiet 93.600 m². Der Geltungsbereich ändert sich mit Inkrafttre-
ten der 1. Änderung nicht.
Für den Untersuchungsraum ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 festgesetzt, wobei
Überschreitung durch Grundflächen von Solarmodulen bis zu einer GRZ von 0,8 erlaubt
sind, „wenn dadurch der Versiegelungsgrad des Bodens im Sonstigen Sondergebiet Photo-
voltaik 20 % nicht übersteigt.“ Daher ist es zulässig, dass 80 % der Fläche des Sonstigen
Sondergebiets durch Solarmodule überschirmt werden, wenn dabei nur 20 % der Fläche des
Sonstigen Sondergebiets versiegelt sind. Es kommt nur zu geringfügigen zusätzlichen Ver-
siegelungen durch Rammfundamente. Die restliche Nachverdichtung erfolgt durch die Mon-
tage einer zusätzlichen Reihe von Solarpaneelen an die vorhandenen Solarmodulreihen.
Die gesetzlich geschützten Biotope sind zur Erhaltung festgesetzt. Das Siedlungsgehölz im
Südwesten ebenfalls. Abrisse sind nicht erforderlich. Die Maßnahmenflächen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (16.690 m²) sind im Ursprungsbe-
bauungsplan festgesetzt worden und bleiben ebenfalls erhalten. Alle übrigen Festsetzungen
und Bestimmungen des rechtskräftigen Bebauungsplans bleiben bestehen.
Weitere Informationen sind der Begründung zur 1. Änderung des B-Plans Nr. 27 der Stadt
Seebad Ueckermünde zu entnehmen.

Abb. 3: Planung (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V, 2022; Konfliktplan) 

Mit der Realisierung der Erweiterung können folgende zusätzliche Wirkungen unterschiedli-
cher Intensität einhergehen: 
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Zusätzliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während 
der Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Nachverdichtung der Solaranlage, welche 
nach Bauende wieder eingestellt bzw. beseitigt werden (temporär). Während dieses Zeitrau-
mes kommt es, vor allem durch die Lagerung von Baumaterialien und die Arbeit der Bauma-
schinen, auch außerhalb der Baugrenzen zu folgenden erhöhten Umweltbelastungen: 
1 Störwirkungen und Vergrämung durch visuelle Effekte, Scheuchwirkungen, Erschütte-

rungen und Schallemissionen durch den Maschinenbetrieb und die Anwesenheit von 
Menschen. Es bestehen bereits gleichartige Vorbelastungen aufgrund der bestehen-
den Anlage, Lage im Siedlungsgebiet, umliegenden Verkehrsflächen. 

2 Flächeninanspruchnahme durch Baustellenbetrieb. 

Zusätzliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld. Es 
erfolgt lediglich eine Nachverdichtung der bestehenden Solarmodule und die Errichtung 
weniger einzelner neuer Solarmodulreihen.  
1 Minimale Flächenversiegelung bzw. Flächeninanspruchnahme durch Rammfundament 

der wenigen neu zu errichtenden Solarmodulreihen. 
2 Geringe zusätzliche Meidereaktion und Vergrämung durch die geplante Verdichtung 

der bestehenden Anlage. 

Zusätzliche betriebsbedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 
die Funktion/ Nutzung der bereits bestehenden Baulichkeiten, welche sich nicht erhöhen wer-
den. 
1 durch Wartung verursachte Emissionen (Emissionen sind die von einer Anlage ausge-

henden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, elektro-
magnetische Strahlung und ähnliche Erscheinungen). 

6. RELEVANZPRÜFUNG
6.1. Definition prüfrelevanter Arten

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 
der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen Vogel-
arten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste der in 
Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" des Lan-
desamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 22.07.2015 
erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der Lebensraumaus-
stattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten selektiert. 

6.2. Mögliche Betroffenheit von Brutvogelarten 
Der Untersuchungsraum mit Gehölzen, Garagenkomplex und Bodenflächen bietet nachweis-
lich geeignete Habitate für Vogelarten. Die Brutvogelarten werden im weiteren Verlauf des 
Artenschutzfachbeitrages eingehend geprüft. 

Das Vorhaben befindet sich aufgrund der Siedlungslage fernab von Rastgebieten. Aufgrund 
der Umzäunung und bestehenden Vorbelastungen der vorhanden PV-Anlage sind die Modul-
flächen für Großvogelarten ungeeignet. Unbebaute Maßnahmenflächen sowie das Feldgehölz 
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und die Baumhecke im Südosten stehen weiterhin zur Verfügung. Verbotstatbestände des § 
44 Abs. 1 BNatSchG werden durch die geplante Nachverdichtung für Großvogelarten nicht 
ausgelöst.  

„Einige Arten überflogen das Gebiet lediglich, um auf ihre Rast- oder Futterplätze zu gelangen. 
So zum Beispiel Kormorane und Gänse auf dem Weg zum Haff. Weitere 6 Arten, zu denen 
unter anderem Rotmilan, Mäusebussard, Eichelhäher und Elstern zu zählen sind, überflogen 
oder nutzten das großräumige Gebiet zur Nahrungssuche ohne, dass eine punktuelle Präfe-
renz für das Untersuchungsgebiet erkenn- oder interpretierbar war. Für diese Arten ist das 
Untersuchungsgebiet demnach unbedeutend. Das Beobachtungsgebiet und seine unmittel-
bare Umgebung, sind aufgrund der protokollierten Beobachtungsergebnisse nachweislich kein 
Rastplatz für sensible Vogelarten. Es gibt keine größeren Gehölze auf dem Untersuchungs-
gebiet mit Ausnahme des Feldgehölzes im Südosten der Teilfläche 2. Hier und auch im unmit-
telbaren Umfeld konnten keine Greifvogelhorste festgestellt werden“ (R. Schade, 2023).  

 

6.3. Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen 
In Verbindung mit den umgebenden Waldflächen und den Gehölzflächen des Plangebietes 
sind die Offenflächen potenzielles Jagdgebiet für Fledermäuse. Die Waldränder könnten als 
Leitlinien dienen. Diese Bereiche sind als Maßnahmenflächen ausgewiesen und bleiben er-
halten. Im Untersuchungsraum sind abgesehen von dem für Fledermäuse ungeeigneten Ga-
ragenkomplex keine Gebäude vorhanden. Die zur Fällung vorgesehenen Gehölze mit Ru-
deralflächen im Süden der westlich gelegenen Teilfläche weisen keine Merkmale auf, die auf 
ein Vorhandensein von Fledermausquartiere hinweisen. Die für Fledermäuse relevanten Ge-
hölzstrukturen bleiben erhalten. Die unverdeckten Grün- und Gehölzflächen dienen weiterhin 
als Jagdhabitat. Diese sind als Maßnahmenflächen ausgewiesen oder zur Erhaltung festge-
setzt und stehen somit weiterhin zur Verfügung. 

Durch die geplante Nachverdichtung werden keine Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Fle-
dermäusen gestört oder zerstört, da weder Gebäude mit Lebensraumpotenzial abgerissen 
noch baulich verändert, noch Höhlenbäume oder Bäume mit Spaltenquartieren gefällt werden. 
Eine Tötung und Verletzung von Tieren kann daher ausgeschlossen werden. Dies lässt keine 
Störung erwarten, die den Erhaltungszustand der lokalen bzw. regionalen Populationen der 
betrachteten Fledermausarten beeinträchtigen könnte. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die 
Prüfung endet hiermit. 

Mögliche Betroffenheit von Amphibien und Reptilien  
Im Rahmen der Untersuchungen zu Reptilienvorkommen konnten keine nennenswerten Nach-
weise erbracht werden. Lediglich am 31.07.2022 erfolgte ein Nachweis einer Eidechse. Das 
Individuum wurde laut Bemerkung des Kartierers (R. Schade) nur kurz gesichtet und konnte 
daher nicht exakt bestimmt werden. Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 27 
„Photovoltaikanlage Heideweg“ wurden im Bereich der Maßnahmenfläche M1 Zau-
neidechsenhabitate angelegt, sodass die Art ausreichende Versteckmöglichkeiten hat.  
Innerhalb des Untersuchungsraumes sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Es hat 
demzufolge keine Funktion als Laichhabitat für Amphibien. Bei der Begehung am 18.07.2023 
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konnte eine Erdkröte im Untersuchungsraum festgestellt werden. Die Erdkröte gehört gem. 
Anhang IV FFH-RL nicht zu den prüfrelevanten Arten.  
 
„Die Untersuchung der Reptilienvielfalt brachte bei sechs Begehungen einen nicht determi-
nierten Nachweis. Eine Eidechse auf der Teilfläche 2. Die Untersuchung der Amphibienvielfalt 
war weitestgehend erfolglos. Das Gras stand hoch und der Sommer war verhältnismäßig tro-
cken. Nach einem Regenguss konnte eine Erdkröte auf dem Heideweg beobachtet werden.“ 
(s. Kartierbericht R. Schade, 2023). 

Die Nutzung des Plangebietes als Transferraum und Lebensraum für Amphibien und Reptilien 
ist möglich und bleibt weiterhin bestehen. Es befinden sich ausreichend störungsfreie Räume 
für die Arten im Untersuchungsraum. 

Eine direkte Gefahr der Tötung und Verletzung von Individuen der Artengruppen Amphibien 
und Reptilien durch die Verdichtung wird nicht prognostiziert. Die Prüfung endet hiermit. 

6.4. Mögliche Betroffenheit übriger Säugetiere 
Die Anlagenflächen sind mit einem Stabmattenzaun umfriedet. Der Zaun ist sehr dicht und im 
Boden eingelassen. Ein Wechsel von Säugetieren ist nicht gegeben. Die Prüfung endet hier-
mit. 

6.5. Mögliche Betroffenheit von Käferarten 
Der Eremit und der Heldbock bewohnen Höhlen in dickstämmigen Laubbäumen. Von der Pla-
nung werden keine Gehölze beeinträchtigt, die für die prüfrelevanten Käferarten relevant sind. 
Ebenso sind keine geeigneten Futterpflanzen vorhanden. Geeignete Gewässer für weitere 
Käferarten gibt es im Untersuchungsraum nicht. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung 
endet hiermit. 

6.6. Mögliche Betroffenheit von Falterarten 
Im Untersuchungsraum sind keine Gewässer vorhanden. Für prüfrelevante Falterarten fehlen 
außerdem geeignete Futterpflanzen auf der Fläche. Mit einem Vorkommen prüfrelevanter Ar-
ten ist nicht zu rechnen. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.7. Mögliche Betroffenheit von Libellen, Fischen, Mollusken 
Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden und daher für streng geschützte Arten o.g. 
Artengruppen nicht geeignet. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.8. Mögliche Betroffenheit von Pflanzenarten 
Bei der Biotoptypenkartierung wurde keine streng geschützte Pflanzenart angetroffen. Es liegt 
keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 
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6.9. Übersicht Relevanzprüfung 

 
Tabelle 3: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

Be
ei

nt
rä

ch
ti-

gu
ng

 d
er

 A
rt 

Farn- und Blütenpflanzen 
Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 
Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 
Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 
Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 
Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 
Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 
Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 
Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, Steinbrüche nein 
Luronium natans Schwimmendes 

Froschkraut 
Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme Flächen nein 
Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 
Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme Standorte 

in Heiden, Borstgrasrasen oder Sandma-
gerrasen 

nein 

Landsäuger 
Bison bonasus Wisent Wälder nein 
Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und Wald-

bereiche 
nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte mit 
Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer Feld-
hamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 
Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit zugewachsenen 

Ufern, Überschwemmungsebenen 
nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 
Muscardinus avel-
lanarius 

Haselmaus Mischwälder mit reichem Buschbestand 
(besonders Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 
Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsreiches 

Gelände 
nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 
Fledermäuse 
Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Baumhöhlen, unterschiedliche Land-

schaftsstrukturen als Jagdhabitate (Offen-
land, Wald, Waldränder) 

nein 
Myotis nattereri Fransenfledermaus nein 
Myotis daubentonii Wasserfledermaus nein 
Nyctalus noctula Große Abendsegler nein 
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

Be
ei

nt
rä

ch
ti-
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ng

 d
er

 A
rt 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus nein 
Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein 
Plecotus auritus Braunes Langohr nein 
Myotis brandtii Große Bartfledermaus nein 
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus nein 
Myotis myotis Großes Mausohr nein 
Myotis dasycneme Teichfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unterschiedli-

che Landschaftsstrukturen als Jagdhabi-
tate (Offenland, Laubwald u.a. in Kombina-
tion mit nahrungsreiche Stillgewässer, 
Fließgewässern) 

nein 
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler nein 
Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 
Plecotus austriacus Graues Langohr nein 
Meeressäuger 
Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 
Kriechtiere 
Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche Sandhei-

den und Sandmagerrasen, Sanddünenge-
biete  

nein 

Emys orbicularis Europäische Sumpf-
schildkröte 

stille oder langsam fließende Gewässer mit 
trockenen, exponierten, besonnten Stellen 
zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trockenstand-
orte; Flächen mit Gehölzanflug, bebuschte 
Feld- und Wegränder, Ränder lichter Na-
delwälder 

nein 

Amphibien 
Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende Gewässer, in 

Verbindung mit Grünlandflächen, gehölz-
freien Biotopen der Sümpfe, Saumstruktu-
ren und feuchten Waldbereichen 

nein 
Pelobates fuscus Knoblauchkröte 
Triturus cristatus Kammmolch 
Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär wasserführende 

Gewässer  
nein 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer vorzugsweise 
in Verbindung mit Grünland, Saumstruktu-
ren und feuchten Waldbereichen, außer-
halb des Verbreitungsgebietes 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche Laubmischwäl-
der, Moorbiotope innerhalb von Waldflä-
chen, keine nachweise aus der Region be-
kannt 

nein 
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, son-
nenexponierte, schnell durchwärmte Ge-
wässer, Offenlandbiotope, Trockenbiotope 
mit vegetationsarmen bzw. freien Flächen 

nein 
Bufo viridis Wechselkröte nein 

Fische 
Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 
Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

Be
ei

nt
rä

ch
ti-

gu
ng

 d
er
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rt 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 
Falter 
Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 
Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke oder 

Wald-Zwenke 
nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 
Lycaena helle Blauschillernder Feuer-

falter 
Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit Amei-
sen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten Fut-
terpflanzen (u.a. Oenothera biennis) 

nein 

Käfer 
Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 

Heldbock 
bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche Stillge-
wässer mit besonnten Flachwasserberei-
chen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist mit 
Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von Laubbäu-
men vorzugsweise Eiche, Linde, Rotbu-
che, Weiden auch Obstbäume 

nein 

Libellen 
Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich struktu-

rierte Meliorationsgräben 
nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, Waldhochmoore nein 
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 
Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewässer nein 
Weichtiere 
Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne-

cke 
kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 
(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 
Avifauna 
 alle europäischen Brut-

vogelarten 
boden- und gehölzbewohnende Arten ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur MV 
gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

 
In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-
beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch das 
Vorhaben betrachtet. 

• Avifauna 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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•  
7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN 

7.1. Brutvögel 

Gemäß Kartierbericht konnten im Untersuchungsraum während der Untersuchung der 
avifaunistischen Ausstattung 36 Vogelarten nachgewiesen werden. Dabei wurden von 6 Vo-
gelarten eindeutige Brutnachweise innerhalb des Untersuchungsraums erbracht (s. Tab. 4 
und 5).   

„Hausrotschwanz und Bachstelzen nutzten Nischen der Fotovoltaikanlagen zum Nestbau. 
Ein Hausrotschwanzpaar brütete unter dem Welldach des Garagenkomplexes. Im Feldge-
hölz (Tf 2) konnten Pirol, Buchfink und Baumpieper nachgewiesen werden. Auf der Tf 1 im 
südlichen unbebauten Teil der Zaunkönig. Blau- und Kohlmeisen, Amseln und Rotkehlchen 
wurden mit Futter in der Brutzeit beobachtet. […] Andere Arten die auch in urbanen Sied-
lungsräumen brüten, nutzten die Photovoltaikflächen ausschließlich zur Nahrungssuche. So 
klassisch Haus- und Feldsperlinge, Stare, Ringeltauben und Nebelkrähen.“ (Kartierbericht R. 
Schade, 2023). 

 
In der folgenden Tabelle 4 werden die festgestellten Brutvogelarten innerhalb des Untersu-
chungsraumes aufgeführt (R. Schade, 2023). Bei den Arten handelt es sich um besonders 
geschützte ungefährdete und einem gefährdeten Brutvogel, die in der Lage sind Ersatzhabi-
tate zu besiedeln.  
 

Tabelle 4: Festgestellte gefährdete Brutvogelarten im Untersuchungsraum  
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Baumpieper (1) Anthus trivialis V/3     Ba [1]/1 I, Am, S, P V1-4 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Tabelle 5: Festgestellte ungefährdete Brutvogelarten im Untersuchungsraum  
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Bachstelze (2) Motacilla alba */*     N, H, B [2]/3 I, Schn, Sp V1-4 
Buchfink (1) Fringilla coelebs */*     Ba [1]/1 O, S, I, Sp V1-4 
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Hausrotschwanz 
(2) 

Phoenicurus 
ochruros 

*/*     Gb [2]/3 I, Sp, Schn, 
W 

V1-4 

Pirol (1) Oriolus oriolus V/*     Ba [1]/1 I, O V1-4 
Zaunkönig (1) Troglodytes tro-

glodytes 
*/*     N, H, Bu [1]/1 I, Sp V1-4 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Abb. 4: Verortung Brutvogelerfassung (bearbeitet nach R. Schade, 2023) 

 

7.2. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf die Brutvögel 
Aus der Besprechung in der Relevanzprüfung sowie aus zuvor erfolgter Auflistung der Brutvö-
gel resultiert folgender artenschutzrechtlicher Bezug für Vogelarten: 
 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 
bezogen auf die Projektwirkungen:  
Baubedingt: Das gesamt Plangebiet, abgesehen von den Maßnahmenflächen, wird 
nach Genehmigung der Planung einem Baugeschehen unterworfen sein. Das Sied-
lungsgehölz im Süden sowie das Feldgehölz im Osten und somit Brutplätze von Zaun-
könig, Baumpieper, Pirol und Buchfink bleiben erhalten. Abrisse sind nicht vorgesehen. 
Die Bachstelze und der Hausrotschwanz im Bereich der Solarmodule werden auch zu-
künftig geeignete Nistplätze in der PV-Anlage finden.  
Die Bauarbeiten werden tagsüber Lärm erzeugen. Weiterhin werden Maschinen, Men-
schen und Anlieferfahrzeuge durch Bewegung visuelle Reize erzeugen, die das Ge-
lände beunruhigen. Vorgenannte Wirkungen der Bauarbeiten verursachen keine Tö-
tungsgefahr bei Nahrungsgästen, da diese verscheucht werden, können aber zur Tö-
tung und Verletzung brütender Individuen und derer Entwicklungsformen, durch direkte 
Einwirkung in Brutplätze führen. Um dem zu begegnen, dürfen Bauarbeiten nur außer-
halb der Brutzeit durchgeführt werden.  
Maßnahme: V1, V3, V4 

Anlagebedingt: nicht relevant 
Betriebsbedingt: nicht relevant 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahme können Tötungen und Verletzungen durch das 
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht 
erforderlich. 



 
 
 

 
AFB zur Bebauungsplan Nr. 27 „Photovoltaikanlage Heideweg“- Erweiterung  
der Stadt Seebad Ueckermünde 

 
 Seite 16  

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 
Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 
heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 
Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. Die prognostizierten 
Vogelarten zählen zu den Ubiquisten, die zumindest in einem Teil ihrer Verbreitungs-
gebiete eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume besiedeln. 
Baubedingt: Der Tötung und Verletzung ausschließlich brütender Individuen und de-
rer Entwicklungsformen einerseits durch vorgenannte direkte Einwirkung auf Bruthabi-
tate, andererseits durch Verlassen der Gelege durch die Altvögel aufgrund Beunruhi-
gung wird durch eine Bauzeitenregelung und Erhaltungsfestsetzungen (Ursprungspla-
nung) begegnet. Bachstelze und Hausrotschwanz finden neue Nistplätze in der PV-
Anlage. Bruthabitate von Zaunkönig, Baumpieper, Buchfink und Pirol bleiben erhalten.  
Maßnahme: V1, V3, V4 

Anlagebedingt: Die Flächen unter den bereits bestehenden Modulen bleiben erhalten 
und auch die angelegten Maßnahmenflächen. Die Überdeckung erhöht sich. Die Sil-
houettenveränderung wird nicht dazu führen, dass im Umfeld ansässige Arten die bis-
herigen Fortpflanzungs- und Ruhestätten aufgeben. Die Durchgängigkeit des Plange-
bietes ist für alle Vogelarten weiterhin gewährleistet.  
Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen 
Immissionen zu rechnen. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-
bitate im Plangebiet und dessen Umfeld. 
Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht 
erforderlich. 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  
Baubedingt: Infolge der Umsetzung Nachverdichtung der bestehenden PV-Anlage 
werden im Bereich des Plangebietes temporär Bruthabitate sowie Aufenthalts- und 
Nahrungsflächen unbrauchbar gemacht. Die temporäre Beunruhigung des Plangebie-
tes zur Bauzeit führt nicht zur dauerhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstät-
ten im Umfeld des Plangebietes. Alle Bruthabitate bleiben erhalten.  
Maßnahme: V1, V3, V4 

Anlagebedingt: Die Silhouettenveränderung wird die Funktionen der umliegenden Le-
bensräume nicht beeinträchtigen. Die Durchgängigkeit des Plangebietes ist für alle Vo-
gelarten des Umlandes weiterhin gewährleistet. 
Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen 
Immissionen zu rechnen. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-
bitate im Plangebiet und im Umfeld. 
Maßnahme: V2 
Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 
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von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 
werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
8. ZUSAMMENFASSUNG 
Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 
der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der Tierarten nach 
Anh. IV FFH-RL (keine) vor, soweit die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die Verbote des § 44 Abs. 1 des 
BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 
 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut § 44 (1) Nr. 1 und 2 BNatSchG de-
finierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen Störungen 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ent-
gegen. 

Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Baufeldfreimachungen und Fällungen sind zwischen dem 01. Oktober und dem 01. 

März durchzuführen. 
V2 Die Modulrand- und Zwischenflächen dürfen nur außerhalb des Zeitraumes vom 

01.März.bis zu 01. August mit Balkenmähern, unter Beseitigung des Mahdgutes ge-
mäht werden. Die Schnitthöhe darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen des Auf-
wuchses ist nicht zulässig. Auf Düngung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu verzich-
ten. Alternativ ist auch eine Schafbeweidung möglich.  

V3 Da der Baumpieper ein Bodenbrüter ist, sind jegliche Arbeiten während der Brutzeit 
um das Feldgehölz verboten.  

V4 Das Siedlungsgehölz im Südwesten ist zu erhalten 
 
 
9. QUELLEN 
LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-

nehmigung Büro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie M-V, 20.09.2010“ 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010) 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur 
Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Repub-
lik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 – 229) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union


 
 
 

 
AFB zur Bebauungsplan Nr. 27 „Photovoltaikanlage Heideweg“- Erweiterung  
der Stadt Seebad Ueckermünde 

 
 Seite 18  

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010, 
das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
geändert worden ist, 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 
GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 
2023 (GVOBl. M-V S. 546), 

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemp-
laren wildlebender Tier-und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (VO (EG) 
Nr. 338/97), Abl. L 61 S. 1, zuletzt geändert am 07.August 2013 durch Verordnung (EG) 
Nr. 750/2013 

VÖKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN (2014): Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-
Vorpommerns, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin 

BAUER, H. BEZZEL, E. & W.; FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Wie-
belsheim 

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für 
den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – Eching 

FUKAREK, F. & H. HENKER (2005): Flora von Mecklenburg-Vorpommern – Farn- und 
Blütenpflanzen. Herausgegeben von Heinz Henker und Christian Berg. Weissdorn-
Verlag Jena 

BERGER, G., SCHÖNBRODT, T., LAGER, C. & H. KRETSCHMER (1999): Die Agrarlandschaft der 
Lebusplatte als Lebensraum für Amphibien. RANA Sonderheft 3. S. 81 – 99, 

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena; Stuttgart 
TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & G. Heise (2008): Säugetiere des Landes Branden-

burg- Teil 1: Fledermäuse. In: LUA (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege in Bran-
denburg Heft 2, 3: S. 191 

DIETZ, C.; V. HELVERSEN, O. & D. NILL (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und 
Nordwestafrikas. Stuttgart 

VÖKLER Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg – Vorpommern 2014 
LUNG M-V LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V, 
LUNG M-V Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie Fassung vom 08. November 2016, 
BFN – SKRIPTEN 247, 2009, Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freiland-

photovoltaikanlagen- Endbericht Stand Januar 2006 Bundesamt für Naturschutz. 
ZEITSCHRIFT VOGELWELT AUSGABE 134 aus dem Jahr (2013) hier „Die Brutvögel groß-

flächiger Photovoltaikanlagen in Brandenburg“ 
BUNDESVERBAND NEUE ENERGIEWIRTSCHAFT (bne) e.V. (2019). Solarparks – Gewinne für die 

Biodiversität, Charlottenburg 
KARTIERBERICHT der Erfassungen zu Zauneidechsen, Amphibien, Rast- und Zugvögel vom 

18.08.21 erstellt von Nobert Warmbier 
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10. ANHANG 1 – ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 
Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-
cken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 
BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  
VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 
     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren könn-
ten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  
      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  
      = noch ungefährdet  
Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten ge-
mäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100 m störungsarme Um-
gebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 
[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nes-
ter/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-
ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflan-
zungsstätte 
[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträchti-
gung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt 
i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 
[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 
Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Ein-
zelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu 
keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 
[4] = Nest und Brutrevier 
[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 
      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 
je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 
4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 
5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 
W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechsel-
horste in besetzten Revieren) 
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12. ANHANG 2 – FORMBLÄTTER BRUTVÖGEL 
12.1. Festgestellte gefährdete Brutvogelarten 

Baumpieper   Anthus trivialis 

 
Schutzstatus 

 RL MV: 3  ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 
 RL D: V  ☐ streng geschützte Art  
    ☐ MV besondere Verantwortung 
Bestandsdarstellung 
Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt offene bis halboffene Landschaften mit locker bewachsener Krautschicht und einzelnen 
Bäumen bzw. Sträuchern als Singwarten. Bevorzugte Habitate sind sonnenexponierte Wälder, Suk-
zessionsstadien auf Mooren und Heiden, Feldgehölze und Baumgruppen in der Agrarlandschaft, 
baumgesäumte Wege und Böschungen. Im Siedlungsbereich nur selten, v.a. in Parks, anzutreffen. 
Es handelt sich um einen Bodenbrüter (Andretzke et al. 2005, S.480). Das Nahrungsspektrum um-
fasst Insekten, Ameise, Sämereien und vegetative Pflanzenteile. Gemäß §4 BNatSchG ist das Nest 
als Fortpflanzungsstätte gesetzlich geschützt. Der Schutz erlischt nach Beendigung der jeweiligen 
Brutperiode (LUNG 2016). Die Reviergröße liegt im Mittel bei 0,9-1 ha (LANUV 2016, S.17).  
Vorkommen in M-V:  
Der Bestand beläuft sich auf 14.000-19.500 BP für 2009. Das ist im Vergleich zu 1997 mit 90.000 
BP ein starker Rückgang. (Vökler, 2014). 
Gefährdungsursachen:  
Fehlende Waldauflichtungen durch Kahlschläge, permanente Eutrophierung. (Vökler, 2014).  
Vorkommen im Untersuchungsraum  
☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Im Feldgehölz im Südosten des UG 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Im betreffenden MTBQ 2250-4 Bestand von 51-150 Brutpaaren/Re-
vieren (Verbreitungskarte 2005-2009)  
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Fällungen außerhalb der Brutzeiten 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  
☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschä-

digung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 
☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Kartierung zum Vorha-
ben wurde Brutgeschehen des Baumpieper in dem Feldgehölz nachgewiesen. Das Feldgehölz bleibt erhalten 
und ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Die Bauzeiten sind geregelt. Es besteht kein Schädigungstatbe-
stand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 
☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  
☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  
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Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Bauarbeiten finden außerhalb der Brutzeiten statt. Die Fortpflanzungsstätte bleibt 
erhalten. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Besonders regelmäßig werden die Module als Singwarte ge-
nutzt (BfN, 2009). Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 
☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 

auszuschließen  
☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu ver-

meiden  
☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im räum-

lichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Das Bruthabitat und damit das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Die vorhandene 
Struktur ist geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 
Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  
☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  
☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  
☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  
☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  
☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  
Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 
 

12.2. Festgestellte ungefährdete Brutvogelarten 
Bachstelze (2) (Motacilla alba), Buchfink (1) (Fringilla coelebs), Hausrotschwanz (2) 
(Phoenicurus ochruros), Pirol (1) (Oriolus oriolus), Zaunkönig (1) (Troglodytes tro-
glodytes) 
 
Schutzstatus 
 ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 
 ☐ streng geschützte Art 
 ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 
Angaben zur Autökologie:  
Die Nester/Nistplätze der oben aufgeführten Arten, sind nach §44 BNatSchG als Fortpflanzungsstätte gesetz-
lich geschützt. Es handelt sich um wenig anspruchsvolle, anpassungsfähige und häufige Arten mit geringen 
Fluchtdistanzen.  
Der Schutz des Nestes oder Nistplatzes vom Buchfink, Pirol und Zaunkönig erlischt mit der Beendigung der 
jeweiligen Brutperiode. Es handelt sich um wenig anspruchsvolle, anpassungsfähige und häufige Arten mit ge-
ringen Fluchtdistanzen.  
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Die Bachstelze und der Hausrotschwanz nutzen ein System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter 
Nester/Nistplätze, wobei die Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester außerhalb der Brutzeit führt nicht 
zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte führt. Der Schutz erlischt mit der Aufgabe des Reviers (Abwe-
senheit für 1-3 Brutperioden je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 
Vorkommen in M-V:  
Nahezu flächendeckend 
Gefährdungsursachen:  
Ungefährdet 
Vorkommen im Untersuchungsraum 
☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: in den Gehölzen und an den PV-Modulen
Hausrotschwanz und Bachstelze brüten nachweislich in PV-Anlagen an Solarmodulen. Ein Brutplatz des
Hausrotschwanzes wurde außerdem am Garagenkomplex festgestellt. Pirol und Buchfink wurden im Bereich
des Feldgehölzes festgestellt. Der Zaunkönig brütet im Siedlungsgehölz im Südwesten des UG
Lokale Population nach Vökler, 2014:
Im betreffenden MTBQ 2250-4 Bestand von Bachstelze 8-20, Buchfink 401-1.000, Hausrotschwanz 8-20, Pirol
8-2 Brutpaare/Reviere (Verbreitungskarte 2005-2009)
Im betreffenden MTBQ 2250-3 Bestand von Bachstelze 8-20 und Zaunkönig 51-150 Brutpaare/Reviere (Ver-
breitungskarte 2005-2009)

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 
Auflistung der Maßnahmen:  

- Fällungen außerhalb der Brutzeiten
- Erhaltung aller Gehölze

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  
☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 
☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Alle Gehölze und somit auch die Brutplätze von Zaunkönig, Buchfink und Pirol bleiben erhalten. An beste-
hende Solarmodule wird eine weitere Reihe Solarpaneele montiert. Bachstelzen und Hausrotschwanz brüten 
nachweislich an Solarmodulen. Gelegentlich werden die Module als Jagdansitz von Hausrotschwanz und 
Bachstelze genutzt. Der Garagenkomplex und damit ein Brutplatz eines Hausrotschwanzes bleibt erhalten.  
Bauarbeiten erfolgen außerhalb der Brutzeiten. So besteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen 
und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 
☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art führen. Ein Brutplatz der Bachstelze und des Hausrotschwanzes liegen im Bereich der
Solarmodule. Die Arten sind Nischenbrüter und brüten in den Gestellen der Module. Die Brutplätze des Zaunkö-
nigs sowie von Buchfink und Pirol und eines Hausrotschwanzes bleiben erhalten. Tötungen werden bei Einhal-
tung der Bauzeitenregelung vermieden. Alle übrigen festgestellten Arten brüten in Bereichen, die von der Pla-
nung nicht betroffen sind. Die Arten sind anpassungsfähig und störungstolerant. Die Flächen sind geeignet, die
verloren gehenden Habitate zu ersetzen. Die lokale Population wird nicht gefährdet. Es entsteht kein Stö-
rungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 
☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht

auszuschließen
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☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu ver-
meiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im räum-
lichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Die geplanten und vorhandenen Strukturen sind geeignet, die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Tötungen können mit der Einhaltung der Bauzeitenregelung 
vermieden werden. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 
Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  
 
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  
☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  
☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  
☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  
☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  
☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  
Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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13. ANHANG 3– FOTOANHANG  

Bild 01 Strauchpflanzung als Ersatz für die Maßnahme M2 

Bild 02 Geschützte Baumreihe Belliner Straße und Siedlungsgehölz innerhalb des UG  

Anpflanzung 
von Sträuchern 
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Bild 03 M3 Erhaltung Gehölze, Pflanzung 10 m breite Hecke (s. BP Nr. 27, 2012) 

Bild 04 M2 Sichtschutzhecke 5 m nicht vorhanden (s. BP Nr. 27, 2012) 

 
 



Objektbeschreibung 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Gemarkung Ueckermünde MTBl. 2250/3. Das Objekt 
besteht aus zwei, nicht wesentlich unterschiedlich zu bewertenden Teilflächen. Die kleinere 
Teilfläche Heideweg (Teilfläche1) ist durch den Heideweg von der größeren Teilfläche 
Stadtkamp (Teilfläche 2) getrennt. 

Beide Teilflächen sind mit Fotovoltaikanlagen bebaut. Die Anlagen sind mit einem 
Stabmattenzaun umfriedet. Der Zaun ist sehr dicht und im Boden eingelassen. Nur unter einem 
Tor gibt es einen nennenswerten „Durchgang“ den auch ein Igel oder Hase nutzen könnte. Ein 
Wechsel von größeren Säugetieren wie Reh, Hase und Fuchs ist nicht gegeben 
(Beobachtung, Fährten, Losung etc.). Im Beobachtungszeitraum wurden die Flächen einmal 
gemäht. Die Teilfläche Heideweg wird im Norden und Westen vom Heideweg begrenzt. Im 
Norden schließen sich Einfamilienhäuser an. Im Westen steht ein Garagenkomplex. Im Osten 
befinden sich Grundstücke mit Einfamilienhäusern und im Süden eine Kleingartenkolonie. 
Nördlich des Garagenkomplexes wachsen einige Bäume und Sträucher zumeist jüngeren 
Alters, darunter Kirsche, Pappel, Birke, Kiefer, Weißdorn, Holunder und Wildrosen. Hinter den 
Garagen, entlang des Zauns wachsen Ahorn, Pflaume und Holunder. Auch bietet dieser 
Bereich Platz für Müll. Im Südosten außerhalb der Teilfläche Heideweg stehen Eichen, Kiefern 
und Birken. Der südliche Teil ist eine Ruderalfläche mit einigen Eichen, Eschen und Weiden 
und fügt sich fließend bis zur Kleingartenanlage an. 

Die Teilfläche Stadtkamp wird im Westen vom Heideweg begrenzt. Auf dem unbebauten 
Streifen zwischen Heideweg und jetzigem Zaun wachsen Birken und Eichen. Im Unterwuchs 
wachsen viele Wildrosen (Rosa canina), Brombeeren, Weißdorn und Liguster. Im 
Innenbereich der Anlage angrenzend, dominieren ebenfalls Wildrosen vergesellschaftet mit 
Wasserschneeball und einer Tamariske. Im Norden befindet sich ein Gehölz mit waldähnlicher 
Struktur. Es kommen Baumarten wie Kiefern, Birken, Kastanien, Eichen und Pappeln vor. Im 
Nordosten im Bereich zur Belliner Straße, welche die nördliche Grenze bildet, wachsen fast 
ausschließlich Robinien. Dieser Jungholzbestand ging aus Stock- und Wurzelaustrieben nach 
einem Kahlschlag hervor. Direkt am Zaun wachsen einige wenige jüngere Bäume wie Ahorn 
und Pappel. Entlang der Belliner Straße stehen Birken und Robinien als Straßenbegleitgrün. 
Im Nordosten grenzt ein Grundstück mit gemischter Nutzung an (Wohn- und Gewerbefläche). 
Im Südosten grenzt eine Feldhecke mit Feldgehölz an. Das Feldgehölz ist Bestandteil des 
Untersuchungsgebiets. Hier wachsen Espen, Birken, Salweiden und Eichen. Eine Eiche ist  
nennenswert alt. Im Unterstand wächst spätblühende Traubenkirsche, Brombeere, Holunder 
und Weißdorn. In Inneren des Feldgehölzes ist eine Senke. Vielleicht war es einst ein Söll oder 
es wurde Sand abgebaut. Wasser ist nicht vorhanden. Im Süden gibt es keine Gehölze. Die 
Anlage grenzt direkt an ein Feld. Das Feld wurde erst Ende April bearbeitet und im Mai wurden 
Erbsen gedrillt. Im gesamten Untersuchungsgebiet und auch nicht unmittelbar angrenzend, 
sind keine Feuchtbiotope vorhanden, Gräben zur Be- oder Entwässerung eingeschlossen.  

Die Bodenvegetation besteht überwiegend aus Gräsern. Es sind sehr wenig Blühpflanzen zu 
finden. Selbst häufige Arten wie Löwenzahn sind hier nicht häufig. Gräser dominieren und 
werden bis zur Mahd sehr hoch. Der Heideweg wird als Verbindungsweg zur Oststraße 
genutzt. Überwiegend jedoch als Anfahrweg zur Kleingartenkolonie. Die Feldraine und die 
Trampelfade um die Anlage werden von Erholungssuchenden überwiegend mit Hunden 
genutzt. Hauskatzen von den umliegenden Grundstücken jagen Mäuse und Kleinvögel. 



Innerhalb der gezäunten Flächen konnte das in den Stichproben im Untersuchungszeitraum 
nicht beobachtet werden. Als Untersuchungs- bzw. Erfassungszeitraum der Avifauna ist die 
Brutsaison von April bis August 2023 zu benennen. Amphibien wurden ebenfalls bis August 
und Reptilien bis Anfang September erfasst.  

Untersuchungsmethode 

Das Untersuchungsgebiet wurde, wie in der Objektbeschreibung bereits erwähnt in zwei 
Teilflächen unterteilt, um Beobachtungen kleinörtlich genauer zuordnen zu können und 
Mehrfachzählungen weitestgehend auszuschließen. 

Die Teilflächen wurden nacheinander visuell beobachtet und akustisch verhört. 
Beobachtungen wurden vor Ort notiert und später in einer Tabelle protokolliert. Es wurden 8 
Begehungen in 4 Monaten (April.-Aug.) mit 14,75 Beobachtungsstunden durchgeführt. 
Schwerpunkt waren die Monate Mai und Juni, in denen das Brutvogelgeschehen bedeutend 
ist. Überwiegend wurden die Morgen- und Abendstunden zur Beobachtung genutzt, da zu 
dieser Tageszeit ein Aktivitätsmaximum eventuell vorhandenen Arten zu erwarten war, was 
die mögliche Gefahr des Übersehens einer Art minimiert. Die Begehungen wurden meistens 
bei gutem Wetter durchgeführt um optimale Beobachtungsergebnisse zu erhalten. Ausnahme 
war der 1.5.2023 mit kaltem und windigem Wetter. Zwei Begehungen erfolgten in 
Nachtstunden, um das eventuelle Vorhandensein von Nachtgreifen und/oder Ziegenmelker zu 
verifizieren. Die Kartierung der Amphibien erfolgte vier Mal in den Morgenstunden oder 
Abendstunden. Begehungen zur Kartierung der Reptilien erfolgten sechs Mal an sonnigen 
warmen Tagen mit zu erwartender maximaler Aktivität am frühen Nachmittag. Das 
Untersuchungsgebiet wurde jeweils zwischen den Elementen begangen und die 
Beobachtungen protokolliert. Die Nachtbegehungen zur Avifauna wurden zusätzlich genutzt 
um nach Reptilien und Amphibien mit einem Wärmebildgerät zu suchen. Jedoch nur von 
außerhalb des Zauns.  

Auswertung 

Während der Untersuchung der avifaunistischen Ausstattung konnten im 
Untersuchungszeitraum 36 Vogelarten nachgewiesen werden. Dabei wurden erhebliche 
Unterschiede in der zeitlichen und räumlichen Nutzung durch die beobachteten Arten deutlich. 
Einige Arten überflogen das Gebiet lediglich, um auf ihre Rast- oder Futterplätze zu gelangen. 
So zum Beispiel Kormorane und Gänse auf dem Weg zum Haff. Weitere 6 Arten, zu denen 
unter anderem Rotmilan, Mäusebussard, Eichelhäher und Elstern zu zählen sind, überflogen 
oder nutzten das großräumige Gebiet zur Nahrungssuche ohne, dass eine punktuelle 
Präferenz für das Untersuchungsgebiet erkenn- oder interpretierbar war. Für diese Arten ist 
das Untersuchungsgebiet demnach unbedeutend. 

Das Beobachtungsgebiet und seine unmittelbare Umgebung, sind aufgrund der protokollierten 
Beobachtungsergebnisse nachweislich kein Rastplatz für sensible Vogelarten. Es gibt keine 
größeren Gehölze auf dem Untersuchungsgebiet mit Ausnahme des Feldgehölzes im 
Südosten der Teilfläche 2. Hier und auch im unmittelbaren Umfeld konnten keine 
Greifvogelhorste festgestellt werden. Die Gehölze auf den Nachbargrundstücken sind 
bedeutender für Gesangaktivitäten als die Vegetation oder Bauwerke des Solarparks. Einige 



Vogelarten waren ganzzeitlich (stellvertretend genannt: Amseln, Ringeltauben, 
Haussperlinge) oder zur Brutzeit (Hausrotschwanz, Bachstelzen) anwesend. Eindeutige 
Brutnachweise im Untersuchungsgebiet konnten für 6 Arten erbracht werden. Hausrotschwanz 
und Bachstelzen nutzten Nischen der Fotovoltaikanlagen zum Nestbau. Ein 
Hausrotschwanzpaar brütete unter dem Welldach des Garagenkomplexes. Im Feldgehölz (Tf 
2) konnten Pirol Buchfink und Baumpieper nachgewiesen werden. Auf der Tf 1 im südlichen 
unbebauten Teil der Zaunkönig.  
Blau- und Kohlmeisen, Amseln und Rotkehlchen wurden mit Futter in der Brutzeit beobachtet. 
Blau- und Kohlmeise könnten auch bauliche Anlagen genutzt haben. Die Amseln brüteten 
außerhalb der Untersuchungsfläche. Der südl. Zaun der Tf 2 wurde von Neuntötern genutzt. 
Es wurden mindestens 3 Junge aufgezogen. Ein Nest im Untersuchungsgebiet konnte nicht 
ausgemacht werden. Die Anwesenheit von Bodenbrütern konnte nicht nachgewiesen werden. 
Andere Arten die auch in urbanen Siedlungsräumen brüten, nutzten die Fotovoltaikflächen 
ausschließlich zur Nahrungssuche. So klassisch Haus- und Feldsperlinge, Stare, 
Ringeltauben und Nebelkrähen.  
 
Die Untersuchung der Reptilienvielfalt brachte bei sechs Begehungen einen nicht 
determinierten Nachweis. Eine Eidechse auf der Teilfläche 2. Die Untersuchung der 
Amphibienvielfalt war weitestgehend erfolglos. Das Gras stand hoch und der Sommer war 
verhältnismäßig trocken. Nach einem Regenguss konnte eine Erdkröte auf dem Heideweg 
beobachtet werden. 
 



Datum Uhrzeit Beobachtungen Bemerkung Nachweis

29.04.2023 4.30-7.00 2Elster südl. Tf 1 zur Gartenkolonie Überflug
2Kohlmeisen beide Tf Mehrfachbeo./Ruf
2,2Amsel Tf 1 südl., Tf 2 südöstl. Feldgehölz Mehrfachbeo.
Amsel nördl. Tf 1  Ruf
ca. 25 Haussperlinge beide Tf Mehrfachbeo.
4 Blaumeisen beide Tf Mehrfachbeo./Ruf
9 Nebelkrähen nördl. Tf 2  Beob.
6 Nebelkrähen Überflug
6 Grünfinken Tf 2 Überflug
ca. 15 Stare nördl. Tf 2  Beob.
4Ringeltauben Tf 2  und südl. Feld Mehrfachbeo.
1Rotkehlchen südl. Tf 1 zur Gartenkolonie Beob.
1Weidenmeise südl. Tf 1 zur Gartenkolonie Beob.
2Mäusebussarde Überflug/Ruf
1 Rotmilan Überflug
2,2Gimpel Tf 2 Beob.
ca.70 Kormorane Überflug

01.05.2023 19.00-20.30 1Rotkehlchen südl. Tf 1 zur Gartenkolonie Beob.
kalt und windig 1 Kohlmeise Tf 1 Beob.

Haussperlinge Schwarm und einzellne beide Tf Mehrfachbeo.
1Eichelhäher südl. Tf 1 zur Gartenkolonie Beob./Ruf
1Blaumeise Tf 2 Mehrfachbeo.
2Nebelkrähen Tf 2 Beob./Überflug
2,0Amsel Tf 1 südl., Tf 2 südöstl. Feldgehölz Mehrfachbeo.
1 Feldsperlinge im Schwarm der Haussperlinge Beob.
2Ringeltauben Tf 2 Beob.
1Mäusebussard Tf 2 dauerhaft sitzend im Feldgehölz Beob.

17.05.2023 22.30-0.00 1Waldkautz beide Tf jagend, nutzte teilweise Solarfelder als Sitz Beob./Überflug
Graureiher Überflug/Ruf
6 Enten unbestimmt Überflug



19.05.2023 19.15 - 21.00 Rauchschwalben beide Tf Überflug/Mehrfachbeo.
1Turmfalke beide Tf Rüttelflug
1Bluthänfling südl. Tf 1 zur Gartenkolonie Beob.
1,1 Hausrotschwanz nördl. Tf 2  Beob.
2Mehlschwalben beide Tf Überflug
3Blaumeisen beide Tf Mehrfachbeo.
4 Kohlmeisen beide Tf Mehrfachbeo.
3,1Amseln beide Tf Mehrfachbeo.
ca. 25 Stare nördl. Tf 2  Beob.
Haussperlinge Schwarm und einzellne beide Tf Mehrfachbeo.
1Bachstelze Heideweg Beob.
11 Haustauben Feldrand auf Saat Überflug
1Ringeltaube Heideweg Beob.
2Nebelkrähen beide Tf Beob./Überflug
1Zaunkönig südl. Tf 1 zur Gartenkolonie Beob./Ruf
Wiedehopf nicht im Untersuchungsgebiet Ruf
1Baumpieper Tf 2 südöstl. Feldgehölz Beob./Ruf
2Stiglitze südl. Tf 1 Beob.
1,1Buchfinken Tf 2 südöstl. Feldgehölz Beob./Ruf

16.06.2023 19.00 - 21.00 Haussperlinge Schwarm und einzellne beide Tf Mehrfachbeo.
5Bachstelzen beide Tf Beob.
2,0 Hausrotschwanz beide Tf Beob.
1Neuntöter beide Tf Beob.
1,1Amseln beide Tf Mehrfachbeo.
ca. 10 Stare nördl. Tf 2  Beob.
2Ringeltauben beide Tf Beob.
1,0Buchfink Tf 2 südöstl. Feldgehölz Beob./Ruf
1 Kolkrabe Überflug
Rauchschwalben beide Tf Überflug/Mehrfachbeo.
2Mehlschwalben beide Tf Überflug
2Mauersegler beide Tf Überflug
2Blaumeisen beide Tf Mehrfachbeo.
2Kohlmeisen beide Tf Mehrfachbeo.



1Zaunkönig südl. Tf 1 zur Gartenkolonie Beob.
1Baumpieper Tf 2 südöstl. Feldgehölz Beob./Ruf
1Pirol Tf 2 südöstl. Feldgehölz Beob.
1Mäusebussard beide Tf Beob.

17.06.2023 22.30-0.00 1Eule beide Tf, unbestimmt da im Wärmebildgerät zu schnell Beob./Überflug
Kleinvögel unbestimmt, sitzend unter den Solarplatten, Wä.bildge. Beob.
Nachtigall außerhalb des Untersuchungsgebiets ca. 150m südl. Ruf

07.07.2023 20.00 - 22.30 24Kormorane Überflug
4Bachstelzen beide Tf Beob.
ca. 60Stare beide Tf Beob.
Rauchschwalben beide Tf Überflug/Mehrfachbeo.
Mehlschwalben beide Tf Überflug/Mehrfachbeo.
Haussperlinge Schwarm und einzellne beide Tf Mehrfachbeo.
3Mauersegler beide Tf Überflug
5Nebelkrähen beide Tf Beob./Überflug
4Ringeltauben beide Tf Beob.
2,1 Hausrotschwanz beide Tf Beob.
1Neuntöter Tf 2 Beob.
2,1Amseln beide Tf Mehrfachbeo.
3Blaumeisen beide Tf Mehrfachbeo.
ca. 40 Stare beide Tf Überfug
1Pirol Tf 2 südöstl. Feldgehölz Ruf
0,1Buchfink Tf 2 südöstl. Feldgehölz Beob./Ruf

12.08.2023 6.15-7.45
5Grünfinken Tf 2 Beob.
5ad., 7juv.Bachstelzen beide Tf Beob.
Rauchschwalben beide Tf Überflug/Mehrfachbeo.
Mehlschwalben beide Tf Überflug/Mehrfachbeo.
Mauersegler beide Tf Überflug
Lachmöwen beide Tf Überflug
4Stiglitze westl. Tf 1 Beob.
mehr als 100 Stare Tf 2 Beob.



1 Rotmilan Tf 2 Überflug
3Ringeltauben beide Tf Beob.
1,3Buchfink Tf 2 südöstl. Feldgehölz u. nördl. Beob./Ruf
2Nebelkrähen Tf 2 Beob./Überflug
ca. 35Haussperlinge/+Feldsp. Schwarm Tf 1 Beob.
2,2ad., 4juv. Hausrotschwanz beide Tf Beob.
1ad., 3juv. Neuntöter Beob.
1Blaumeise  Tf 1 Beob.
1,2ad., 2 juv.Amseln beide Tf Mehrfachbeo.
1Rotkehlchen südl. Tf 1 Beob.
7Graugänse Überflug
1Kohlmeise  Tf 1 Beob.





PWX RTT

RTT OVW

BFX §

BHB §

M1 s. BP Nr. 27 (2012):
Entwicklung von Trockenrasen,
Zauneidechsen-Quartiere

PWX

ODF

PHX

PVA

M3 s. BP Nr. 27 (2012):
Erhaltung Gehölze,
Pflanzung 10 m breite Hecke

M2 s. BP Nr. 27 (2012):
Anpflanzung 5 m breite Hecke,
nicht vorhanden

PVA RTT

Ersatz für M2

Bestand

Geltungsbereich = Untersuchungsraum

PWX Siedlungsgehölz aus heimischen Baumarten

BFX§ Feldgehölz

PVA bestehende PV-Anlage mit Extensivgrünland 

RTT Ruderale Trittflur

ODF Ländlich geprägtes Dorfgebiet

OVW Wirtschaftsweg, versiegelt

BHB§ Baumhecke

gesetzlich geschützter Baum §

M1,3 Maßnahmenflächen (Trockenrasen, Gehölze)

PHX Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzarten
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ABWÄGUNG 
Beteiligung der Behörden zum Entwurf 

 

Die Stadtvertretung Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am 30.06.2022 beschlossen, den am 
14.06.2012 von der Stadtvertretung beschlossenen und am 18.09.2012 wirksam gewordenen 
Bebauungsplan Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 
Abs. 1 BauGB zu ändern. Der Beschluss wurde am 19.08.2022 bekanntgemacht.  

Die Stadtvertretung Ueckermünde hat in ihrer Sitzung am 25.09.2025 den Entwurf der Begrün-
dung der textlichen Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ 
gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 

Die Behörden und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 14.10.2025 zur Abgabe einer 
Stellungnahme bis zum 01.12.2025 aufgefordert. Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen 
dieses Planverfahrens erfolgt auf Grundlage des § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27.10.2025 
bis einschließlich 01.12.2025 in der Stadtverwaltung Ueckermünde im Bau- und Ordnungsamt 
öffentlich aus. 

 

Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht ab-
zuwägen. 

 

1. Übersicht über die abgeforderten Stellungnahmen zum Vorentwurf 

 

Lfd. 
Nr.  

Behörden/ 

Nachbargemeinden 

Eingang/ 
Datum 

Stellung-
nahmen 

keine  
Einwände 

Anmerkungen/ 
Abwägung 

erforderlich 

 

A. Behörden/Verbände 

   

1.  Amt für Raumordnung und Landespla-
nung Vorpommern-Greifswald 

30.10.25/ 
28.10.25 

x  

2.  Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 

04.12.25 
Nachtrag 
11.02.25 

 x 

3.  Bergamt Stralsund 10.11.25/ 
04.11.25 

x  

4.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Bundesforstbetrieb Vorpommern-Strelitz 

-   

5.  Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien – Region Ost 

-   

6.  Deutsche Telekom Technik GmbH 10.11.25 x  
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7.  Deutscher Wetterdienst  -   

8.  e.dis Netz GmbH 18.11.25 x  

9.  Evangelische Kirchgemeinde 
Ueckermünde-Liepgarten 

-   

10.  Eisenbahn-Bundesamt 17.11.25 x  

11.  BIL – Leitungsauskunft  16.10.25 x  

12.  GKU Gesellschaft für Kommunale 
Umweltdienste mbH 

26.11.25/ 
24.11.25 

 x 

13.  Handwerkskammer  
Ostmecklenburg-Vorpommern 

-   

14.  Hauptzollamt Stralsund 18.11.25 x  

15.  IHK Neubrandenburg 28.11.25/ 
25.11.25 

x  

16.  Landesamt für Gesundheit und Soziales 
M-V 

-   

17.  Landesamt für innere Verwaltung 15.10.25 x  

18.  Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege M-V 

10.11.25 x  

19.  Landesforstanstalt M-V 03.11.25/ 
28.10.25 

x  

20.  Landesverband der Jüdischen Gemein-
den in M-V, KdöR 

-   

21.  Neuapostolische Kirche -   

22.  Remondis Vorpommern Greifswald 
GmbH 

-   

23.  Römisch-Katholische Kirche -   

24.  StALU Mecklenburgische Seenplatte 17.11.25/ 
12.11.25 

x  

25.  StALU Vorpommern 18.11.25/ 
14.11.25 

x  

26.  Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 
Neubrandenburg 

24.10.25 x  

27.  Straßenbauamt Neustrelitz 03.11.25/ 
28.10.25 

x  

28.  Verkehrsgesellschaft 
Vorpommern-Greifswald mbH 

20.10.25 x  

29.  Vodafone Deutschland GmbH 
Team TFRF-O 

24.11.25 x  

30.  Wasser- und Bodenverband 
„Uecker-Haffküste“ 

05.11.25 x  

31.  WSA Ostsee 

 

28.10.25 x  
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B. Nachbargemeinden 

   

NG1
. 

Amt „Am Stettiner Haff“ 
Der Amtsvorsteher 

-   

NG2
. 

Stadt Eggesin -   

NG3
. 

Stadt Torgelow 16.10.25 x  

 

C. Öffentlichkeit  

   

 Keine  -   

 

 

2. Abwägung  

 

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form. 

 

Redaktionelle Änderung durch das Planungsbüro 

- Verfahrensvermerke aktualisieren 

- Rechtsgrundlagen aktualisieren 

Raumordnung  

- keine raumordnerischen Belange berührt 

Landkreis V-G  

- Löschwasserversorgung 

- Blendung  

- Textbebauungsplan mit zeichnerischer Darstellung der Maßnahmen in Begründung  

- AFB Ergänzung  

 

GKU - Wasser- und Abwasser- Verband Ueckermünde 

- Trinkwasserleitungen und Abständen 

Hauptzollamt 

- Hinweis grenznaher Raum. 

Forstamt  

- Hinweise Waldabstand  
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STADT SEEBAD UECKERMÜNDE 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ 

 
Beteiligung Entwurf 

(vom 27.10.2025 bis 01.12.2025) 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 

 

     
 
 
 

 
TÖB Nr. 1 vom 28.10.2025  

☒ 

 
Die landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine raumordnerischen Belange berührt.  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

      
TÖB Nr. 2 vom 04.12.2025 

☒ 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   Rechtsamt 
1.1 SG Breitband 
Es wird mitgeteilt, dass Bereiche des geförderten Breitbandausbaus berührt/ 
durchquert werden. Der Hinweis zur Genehmigung der Trasse wird zur Kenntnis 
genommen und ist für die weiterführende Objektplanung/ Genehmigungsplanung 
relevant. 
Der Vorhabenträger wird informiert und nimmt ggf. Kontakt mit der Landwerke 
MV Breitband GmbH auf. 
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

      

☒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ordnungsamt  
2.1 SG Brand- und Katastrophenschutz 
2.1.1 Katastrophenschutz 
 
 

• Kampfmittel 
Der Hinweis zu den Kampfmitteln wurde im Bebauungsplan von 2012 unter 
Punkt 3.10 nachrichtliche Übernahme/ sonstige Hinweise bereits aufgenommen 
und gilt weiter.  
 
 
 
 
 
 

• Hochwassergefährdung 
Es wird mitgeteilt, dass keine Hochwassergefährdung im Vorhabengebiet vorlie-
gen.  
 

• Sonstige Risiken und Gefahren  
Es wird mitgeteilt, dass sonstige Risiken und Gefahren nicht bekannt sind.  
 
 
2.1.2 Abwehrender Brandschutz  
Feuerwehr 
Es wird die zuständige Feuerwehr genannt.  
Ein Feuerwehrplan wird in der nachfolgenden Objektplanung/ Genehmigungs-
planung erstellt und mit der Feuerwehr und der zuständigen Brandschutzdienst-
stelle abgestimmt.  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

      

☒ 

Feuerwehrplan 
Die Notwendigkeit eines Feuerwehrplanes wurde in der Begründung von 2012 
unter Pkt. 3.4 bereits aufgenommen und ist weiterhin für die Objektplanung/ Ge-
nehmigungsplanung relevant. Der Vorhabenträger wird darüber in Kenntnis ge-
setzt.  
 
Zugänglichkeit  
Die Zugänglichkeit zum Grundstück wird zu jeder Zeit gewährleistet. 
Im Bereich der Zufahrten wird eine Feuerwehrschließung sichergestellt und mit 
der Feuerwehr und der zuständigen Brandschutzdienststelle im weiteren Verfah-
ren abgestimmt. Der Vorhabenträger wird darüber in Kenntnis gesetzt.  
 
Löschwasser 
Eine weiterhin ausreichende Löschwasserversorgung wird sichergestellt und mit 
der Feuerwehr und der zuständigen Brandschutzdienststelle abgestimmt.   
Der Vorhabenträger wird darüber in Kenntnis gesetzt.  
 
Die Begründung wird unter Pkt. 16 ergänzt.  
 
 
3. Straßenverkehrsamt 
3.1 SG Verkehrsstelle 
Es werden keine Einwände vorgebracht, wenn bei der Ausfahrt vom Vorhaben-
gebiet auf die Straße ausreichend Sicht vorhanden ist, der Straßenbaulastträger 
hinsichtlich der Zufahrt dem Vorhaben zustimmt, keine Sichtbehinderungen für 
Verkehrsteilnehmer entstehen und Verkehrsteilnehmer durch die Solaranlagen 
nicht geblendet werden. 

Der Vorhabenträger wird darüber in Kenntnis gesetzt und ggf. eine Abstimmung 
vornehmen.  

Das Thema Blendung wird in der Begründung von 2012 unter 3.6 Immissionen 
behandelt. Die Ausführungen zur Blendung werden in der Begründung auf einen 
aktuellen Stand gebracht.  

 
 
4.      Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
4.1    SG Technische Bauaufsicht/Bauplanung 
4.1.1 Technische Bauaufsicht 
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht werden keine Bedenken vorgebracht. Der Hin-
weis zur LBauO M-V wird beachtet.  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

      

☒ 

 
 
4.1.2 Bauplanung 
Die Punkte werden beachtet.  
 
Zu 1.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 2.  
Der Textbebauungsplan wird überarbeitet. Es werden beide Dokumente in einem 
zusammengefasst und in Teil I (Präambel, Angabe der Geltungsbereichsgren-
zen, den (textlichen) Festsetzungen, Verfahrensvermerken) und Teil II (Begrün-
dung) unterteilt.  
   
Die Beteiligung wird wiederholt.  
 
 
 
Zu 3.  
Der Verfahrensvermerk wird ergänzt.  
 
 
Zu 4.  
Die Jahresangaben werden angepasst.  
 
Hinweis:  
Zu 1.  
Die Rechtsgrundlagen werden geprüft und aktualisiert.  
 
Zu 2.  
Die Löschwasserversorgung wird sichergestellt und mit der Feuerwehr und der 
zuständigen Brandschutzdienststelle abgestimmt.   
 
Zu 3.  
Die Begründung wird überarbeitet und der Link wird entfernt.  
 
Zu 4.  
Die Begründung und der AFB werden dahingehend angepasst.  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

 
 
 
 

 

☒ 

4.2    SG Rechtl. Bauaufsicht/Denkmalschutz 
4.2.1 Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wurde nachgereicht und ist hier ab Seite 10 eingefügt.  

 
4.3 SG Naturschutz 
Satzung  
Die Maßnahme M2 konnte damals aus Platzgründen nicht umgesetzt werden.  

Um den Abstand zum Zaun zu gewährleisten, musste die Maßnahmenfläche 
M2 angepasst werden. Dazu gab es Abstimmungen, Vororttermine und schließ-
lich eine Abnahme der Pflanzungen am 29.04.2025 durch die uNB des LK VG. 
Es wurde die geforderte Anzahl an Sträuchern gepflanzt. 

Die uNB des LK VG teilt in einer E-Mail am 12.05.2025 an den Vorhabenträger 
und die Stadt Ueckermünde mit, dass die Pflanzungen der Maßnahme M2 er-
füllt sind. 

Die Begründung wird um diesen Punkt ergänzt. Es wird eine zeichnerische Dar-
stellung der geänderten Maßnahmenfläche M2 in der Begründung dargestellt.  

 

GRZ  
Die Größe des Vorhabengebietes beträgt ca. 93.600 m², die Größe der Sonder-
gebietsfläche beträgt ca. 86.500 m². Es findet sich in der Begründung keine an-
dere Zahl wieder. Die Flächengrößen in der Begründung sind richtig wiederge-
geben, es wird in der Begründung unmittelbar nacheinander aufgeführt. Die Be-
gründung wird angepasst. 

Da es nach Rücksprache mit dem Landkreis bei einem Textbebauungsplan 
bleibt, wird keine Zeichnung, in der die Baugrenzen dargestellt sind, angefertigt. 
In der Begründung wird eine zeichnerische Klarstellung zu den Änderungen der 
Maßnahmenflächen abgebildet.   
 
Waldgesetz  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Maßnahmenflächen  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die bisherige genehmigte Bau-
grenze wird nicht überschritten. Somit plant die 1. Änderung auch keine zusätz-
lichen Erweiterungen in Richtung Maßnahmenflächen aus. Das Vorhaben be-
wegt sich im genehmigten Rahmen.  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

     ☒ 

Geschützte Biotope  
Die beiden geschützten Biotope im Südosten wurden und werden durch das Vor-
haben nicht beeinträchtigt. 

Artenschutzbeitrag  
Zu 1. Als Nachtbegehungen gelten die 3. und 6. Begehung. (22.30 bis 0.00),  
z.B. gelten nach Südbeck für die Mehlschwalbe Erfassungstermine bis in den 
August hinein. Da sich ein Gebäude im Plangebiet befindet, ist die Art relevant. 
 

Zu 2. Die Begehung erfolgte durch Kunhart Freiraumplanung, um potenzielle Ha-
bitate zu erfassen. Im AFB wird "nachträglich" gestrichen.  
Die kartierten Arten Bachstelze und Hausrotschwanz sind Nischenbrüter und 
brüten in den Gestellen der Module. 
 
Vermeidungsmaßnahme Baumpieper 
Die Vermeidungsmaßnahme wird ergänzt.   
V3: Da der Baumpieper ein Bodenbrüter ist, sind jegliche Arbeiten während der 
Brutzeit um das Feldgehölz verboten. 

Gehölzfläche 
Das Sondergebiet überlagert die Hecke. Es wird eine weitere Maßnahme in Ab-
stimmung mit dem Bauherrn festgesetzt.  
V4: Das Siedlungsgehölz im Südwesten ist zu erhalten.  
 
5. Kataster und Vermessungsamt, 5.1 SG Geodatenzentrum 
Das Kataster - und Vermessungsamt ist nicht betroffen.  
 
6. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
6.1 SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz 
6.1.1 SB Altlasten/Bodenschutz/Abfallwirtschaft 
Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde ist hier nicht betroffen. 
 
6.1.2 SB Immissionsschutz 
Es werden keine Einwände vorgebracht.  
 
6.2 SG Wasserwirtschaft 
Dem geplanten Vorhaben wird unter Einhaltung der Auflagen und Hinweise zu-
gestimmt. Die Hinweise und Auflagen werden zur Kenntnis genommen und ste-
hen teilweise in der Begründung von 2012.   
Die Auflagen und Hinweise werden im „Gesamten“ in der Begründung wiederge-
geben, auch wenn diese teilweise schon in der Begründung standen.   

1 

2 



  Stadt Seebad Ueckermünde 
  1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaik Heideweg“ 

Abwägung Entwurf 
N:\2022b013_PV-Ueckermuende\50_Entwurf\65_Abwaegung\Abwaegungstabelle_BPlan27_PV-Heideweg_2026-05-26.docx 9 / 41 

Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

      

☒ 

 
 
 
 
 
Die Auflagen und Hinweise sind für die weiterführende Objektplanung/ Geneh-
migungsplanung relevant, werden beachtet und in die Begründung übernom-
men. Der Vorhabenträger wird darüber in Kenntnis gesetzt. 
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald  - Nachtrag - Abwägung 

     

      

 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baudenkmalschutz  
Es werden keine baudenkmalrechtlichen Belange berührt.  
 
Bodendenkmalschutz 
Es ist ein Bodendenkmal im Vorhabenbereich bekannt.  
Dies steht in der Begründung von 2012 unter Pkt. 2.4.  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

     

      

 

☒ 
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Vorpommern Greifswald Abwägung 

     

      

 

☒ 

 
 
 
 
Der Hinweis steht in der Begründung von 2012 unter Pkt. 3.10.  
 
 
 
Hinweis: 
Das Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege ist beteiligt worden (lfd. Nr. 18) 
 
Der Hinweis zur Rechtsgrundlage wird zur Kenntnis genommen.  
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Stellungnahme Nr. 3 Bergamt Stralsund Abwägung 

         

     

 
TÖB Nr. 3 vom 04.11.2025 

☒ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Belange des Amtes berührt.  
Es werden keine Einwände oder Anregungen vorgebracht.  
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Stellungnahme Nr. 6 Telekom Abwägung 
         

     

 
TÖB Nr. 6 vom 10.11.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien.  
Die Hinweise befinden sich in der Begründung von 2012 und werden weiterhin 
beachtet.  
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Stellungnahme Nr. 6 Telekom Abwägung 
         

     

 

☒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Der Vorhabenträger wird darüber in Kenntnis gesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anlagen der Stellungnahme (Leitungspläne, Kabelschutzanweisungen etc.) 
können im Bauamt der Stadt Seebad Ueckermünde eingesehen werden und 
werden aus Datenschutzgründen nicht in der Abwägung eingefügt. 
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Stellungnahme Nr. 8 E.DIS Abwägung 
         

     

 
TÖB Nr. 8 vom 18.11.2025 

☒ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Im Plangebiet befinden sich Anlagen und sicherheitsrelevante Einbauten. 
In der Begründung von 2012 wurde der Leitungsbestand unter Pkt. 2.3 Er-
schließungsbedingungen genannt.  
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Stellungnahme Nr. 8 E.DIS Abwägung 
         

      

 
 

 

       

     

 

☒ 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise:  
Es wird mitgeteilt, dass vorbehaltlich weiterer Abstimmungen zur Sicherung un-
seres vorhandenen Anlagenbestandes gegen die o. g. Planung keine Bedenken 
bestehen. Im dargestellten Gebiet befinden sich Leitungen und Anlagen der 
E.DIS.  
 
 
 
Die Anlagen der Stellungnahme (Leitungspläne, Kabelschutzanweisungen etc.) 
können im Bauamt der Stadt Seebad Ueckermünde eingesehen werden und 
werden aus Datenschutzgründen nicht in der Abwägung eingefügt. 
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Stellungnahme Nr. 10 Eisenbahnbundesamt Abwägung 
         

        

 
TÖB Nr. 10 vom 17.11.2025 

☒ 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Belange des Amtes werden nicht berührt.   
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Stellungnahme Nr. 11 BIL Abwägung 
         

     

 

      

 
TÖB Nr. 11 vom 16.10.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Anfragebereich gibt es in BIL keine zuständigen Leitungsbetreiber.  
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Stellungnahme Nr. 11 BIL Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 12 GKU - Wasser- und Abwasser- Verband Ueckermünde Abwägung 
         

     

 
TÖB Nr. 12 vom 24.11.2025 

☒ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird mitgeteilt, dass Ver- und Entsorgungsleitungen im Plangebiet liegen.  
Die Leitungen befinden sich außerhalb des Sonstigen Sondergebietes (siehe An-
lage auf der nachfolgenden Seite 23/41.  
 
Die Forderungen werden beachtet. Der Vorhabenträger wird informiert.  
 
 
Zu 1. Die Trinkwasserleitungen werden nicht überbaut, der Mindestabstand wird 
eingehalten. Die Leitungen liegen außerhalb des Planbereiches.  
 
Zu 2. Die Trinkwasserleitungen werden weiterhin erreichbar sein.  
 
Zu 3. Eine weiterhin ausreichende Löschwasserversorgung wird sichergestellt 
und mit der Feuerwehr und der unteren Brandschutzdienststelle abgestimmt 
(siehe auch Stellungnahme lfd. Nr. 2 Landkreis V-G, hier Seite 5).  
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Stellungnahme Nr. 12 GKU Abwägung 
         

     

 

   Freistellungsvermerk: 

 

     

 

☒ 

 
Der Hinweis zur Gültigkeit der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Freistellungsvermerk wird zur Kenntnis genommen. Der Vorhabenträger wird 
informiert und nimmt ggf. Kontakt mit dem Wasser- und Abwasser-Verband 
Ueckermünde auf.  
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Stellungnahme Nr. 12 GKU -Anlage-  
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Stellungnahme Nr. 14 Hauptzollamt Stralsund Abwägung 
         

     

 
TÖB Nr. 14 vom 18.11.2025 

☒ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Einwendungen zu dem Entwurf vorgebracht.  
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Stellungnahme Nr. 14 Hauptzollamt Stralsund Abwägung 
         

     

 
 

☒ 

 
Der Hinweis zum grenznahen Raum wird in die Begründung unter Hinweise über-
nommen.  
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Stellungnahme Nr. 15 IHK Neubrandenburg Abwägung 
         

    

 

 
TÖB Nr. 15 vom 25.11.2025 

☒ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Hinweise oder Bedenken zum Entwurf vorgebracht.  
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Stellungnahme Nr. 17 Landesamt für innere Verwaltung Abwägung 
         

     

 
TÖB Nr. 17 vom 15.10.2025 

☒ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es befinden sich keine Festpunkte im Planbereich.  
Es werden keine Einwendungen zu dem Entwurf vorgebracht.  
 
 
Der Landkreis ist am Verfahren beteiligt worden (lfd. Nr. 2). 
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Stellungnahme Nr. 18 Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege M-V Abwägung 
         

     

 
TÖB Nr. 18 vom 10.11.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesarchäologie:  
Es werden keine Einwendungen oder Bedenken zu dem Entwurf vorgebracht.  
 
 
 
 
Landesdenkmalpflege: 
Die Belange der Baudenkmalpflege werden nicht berührt.  
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Stellungnahme Nr. 19 Landesforst M-V Abwägung 

      
TÖB Nr. 19 vom 28.10.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird mitgeteilt, dass sich das Vorhaben in Waldnähe befindet.  
 
 
 
Der Hinweis zum Waldabstand von 30 m wird zur Kenntnis genommen.  
(Im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung am 25.05.2011 wurde durch die Zentrale 
der Landesforstverwaltung die Ausnahme zum Waldabstand mit einem Abstand 
von 25 m zu allen angrenzenden Waldflächen erteilt.)   
 
  
 



  Stadt Seebad Ueckermünde 
  1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaik Heideweg“ 

Abwägung Entwurf 
N:\2022b013_PV-Ueckermuende\50_Entwurf\65_Abwaegung\Abwaegungstabelle_BPlan27_PV-Heideweg_2026-05-26.docx 30 / 41 

Stellungnahme Nr. 19 Landesforst M-V Abwägung 
         

     

 
 

☒ 

 
 
 
 
 
Es wird mitgeteilt, dass der seit dem 2012 rechtswirksame Bebauungsplan den 
gesetzlichen Waldabstand von 30 m zu den Solar-Modulen einhält.  
 
Weiterhin wird mitgeteilt, dass die 1. Änderung lediglich eine Verringerung der 
Modulreihenabstände vorsieht. Eine Verringerung des Waldabstandes ist nicht 
ersichtlich.  
Sollte es zu einer Unterschreitung des Waldabstandes kommen, setzt sich der 
Vorhabenträger mit dem Forstamt Torgelow in Verbindung.  
 
Es werden keine weiteren Einwände oder Auflagen vorgebracht.  
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Stellungnahme Nr. 19 Landesforst M-V Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 24 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE Abwägung 
    

 

      

 
TÖB Nr. 24 vom 12.11.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und stehen in der Begründung 
von 2012. Der Vorhabenträger wird informiert.  
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Stellungnahme Nr. 24 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt VP Abwägung 
    

       

      

 
TÖB Nr. 25 vom 14.11.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden werden nicht be-
rührt.   
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Stellungnahme Nr. 26 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Nbg. Abwägung 
    

      

      

 
TÖB Nr. 26 vom 24.10.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Anregungen und Bedenken vorgebracht.  
 
 
 
 
 
Die Einbindung der Fachverwaltungen ist erfolgt.  
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Stellungnahme Nr. 27 Straßenbauamt Neustrelitz Abwägung 
    

      

      

 
TÖB Nr. 27 vom 28.10.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Straßenbauamt Neustrelitz stimmt der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
zu.   
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Stellungnahme Nr. 28 Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald Abwägung 
    

      

      

 
TÖB Nr. 28 vom 20.10.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Einwendungen vorgebracht.  
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Stellungnahme Nr. 29 Vodafone GmbH Abwägung 
    

      

      

 
TÖB Nr. 29 vom 24.11.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Einwände vorgebracht.  
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen.  
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Stellungnahme Nr. 30 Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“ Abwägung 
    

      

      

 
TÖB Nr. 30 vom 05.11.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Belange werden nicht berührt.  
Der 1. Änderung steht nichts entgegen.  
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Stellungnahme Nr. 31 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes Abwägung 
    

           

 
TÖB Nr. 31 vom 28.10.2025 

☒ 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Belange werden nicht berührt.  
Es werden keine Einwände bzw. Hinweise vorgebracht.  
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STADT SEEBAD UECKERMÜNDE 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B-27 „Photovoltaikanlage Heideweg“ 

 
Beteiligung Entwurf 

(vom 27.10.2025 bis 01.12.2025) 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

            B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
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Stellungnahme Nachbargemeinde Nr. 3 Stadt Torgelow Abwägung 
    

           

 
TÖB NG Nr. 3 vom 16.10.2025 

☒ 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Einwendungen vorgebracht.  
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